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. Raumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Giiterbahnhof Essen-West" liegt im Stadtbezirk Il
im Stadtteil Frohnhausen, angrenzend an den Stadtteil Altendorf. Das Plangebiet befindet sich
nordlich der Bergisch-Markischen-Bahn und umfasst die nicht mehr bendtigten Flachen des
ehemaligen Giiterbahnhofes zwischen den verbleibenden Bahngleisen der Eisenbahnhaupt-
strecke Essen-Duisburg im Stiden und der HagenbeckstraBBe im Norden.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst Teile der Flurstiicke 149 und 161 (Gelénde

des Giiterbahnhofes) der Flur 6, Gemarkung Frohnhausen mit einer Gesamtflache von ca. 3,56
ha. Die genaue Abgrenzung des raumlichen Geltungsbereiches ist im Bebauungsplan eindeutig
festgesetzt.
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Il. Anlass der Planung und Entwicklungsziele

1.  Anlass der Planung

Der Giiterbahnhof Essen-West wird seit einigen Jahren nicht mehr in seiner Funktion der Gii-
terabfertigung flir den Schienenverkehr in Anspruch genommen. Die Fldche ist bereits mit
dem Freistellungsbescheid des Eisenbahn-Bundesamtes vom 15.12.2008 von Bahnbetriebszwe-
cken freigestellt und unterliegt seitdem der Planungshoheit der Stadt Essen und somit aus-
schlieBlich dem allgemeinen Bauplanungsrecht der Kommune. Die ehemalige Bahnfliche ist
planungsrechtlich als AuBenbereich im Innenbereich nach § 35 BauGB zu bewerten. Zur Um-
setzung der stadtebaulichen Planung ist es notwendig, einen Bebauungsplan im Sinne des § 30
BauGB aufzustellen. Die Aufstellung kann gem. § 13a BauGB durchgefiihrt werden, da die
Beplanung eines AuBenbereiches im Innenbereich eines der Intentionen des § 13a BauGB dar-
stellt.

Bereits im Jahr 1999 wurde ein Birgerworkshop durchgefiihrt, bei dem Anwohner und Inte-
ressierte Gelegenheit hatten, konkrete Zielvorstellungen fiir die brachliegende Flache zu du-
Bern und planerische Konzeptionen zu erarbeiten. Im Laufe der Zeit hat sich jedoch herausge-
stellt, dass sich die Umsetzung der Planungsziele trotz intensiver Investorensuche wegen feh-
lender Interessenten nicht umsetzen lasst. Mit einer mittlerweile ca. 10-jahrigen Planungsge-
schichte und zwischenzeitlichen weiteren vielfaltigen Planungsinteressen, die jedoch nicht zu
einer Neunutzung der Flachen des ehemaligen Giiterbahnhofes gefiihrt haben, beabsichtigt
nun die Wilma Wohnen Rheinland GmbH die Flachen als Wohnbauflachen zu entwickeln.

Es ist vorgesehen, die fir die Giliterabfertigung nicht mehr bendétigten Flachen umzunutzen
und fir eine Wohnbebauung in Anspruch zu nehmen. Entsprechend der Aussagen eines er-
stellten Kurzgutachtens (InWIS- Kurzgutachten ,HagenbeckstraBe" in Essen-Frohnhausen Be-
urteilung eines geplanten Neubauprojektes, InWIS - Institut fiir Wohnungswesen, Immobili-
enwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung an der Ruhr-Universitat Bochum, Bochum) bie-
tet sich der Standort aufgrund der Lage und der Rahmenbedingungen fiir eine Wohnungsbau-
entwicklung an. Als Rahmenbedingungen ist folgende Situation kennzeichnend:

Die Stadtteile Frohnhausen und Altendorf sind charakterisiert durch eine riicklaufige Bevolke-
rungsentwicklung, die insbesondere in Altendorf hoher ist als in anderen Essener Stadtteilen.
Im Zusammenhang hierzu ist das Angebot in den verschiedenen Wohnsegmenten zu sehen. Im
Eigentumsbereich besteht daher entsprechend den Aussagen des InWIS-Gutachtens ein ver-
gleichsweise geringes Angebot an Immobilien im Einzelhaussegment oder im Segment der
Eigentumswohnungen. Es lasst sich jedoch aufgrund der Analysen ableiten, dass im Reihen-
haussegment in den nérdlichen und nordwestlichen Stadtteilen ein gréBeres Angebot zu ver-
zeichnen ist. Eine Verschiebung der Nachfragesituation in diesem Segment ist ebenfalls festzu-
stellen. Neben der hohen Nachfragesituation im Essener Stiden erstreckt sich diese besonders
hohe Nachfrage auch auf die westlichen und 6stlichen Stadtteile an der Stadtgrenze. Von da-
her kann fiir die Stadtteile und die dort wohnende Bevdlkerung die Entwicklung der Flache im
Reihenhaussegment als neues Angebot einen Beitrag zur Schaffung neuen Wohneigentums
darstellen.

Hierbei besteht die Chance eine endogene Nachfrage zu wecken fiir Interessenten, die im
Stadtteil verbleiben wollen. Diese Nachfragegruppe wird hierbei vor allem (iber ein glinstiges
Preisniveau angesprochen.
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In Ergdnzung zu der Wohnnutzung wird im 6stlichen Plangebiet eine Griinflache entstehen,
die im Kontext zur bestehenden intensiven Bepflanzung im Bereich der das Plangebiet nérd-
lich begrenzenden Boschung zu sehen ist.

Die Planaufstellung leitet sich insgesamt aus den gesamtstadtischen Planungszielen ab, auch
dem Wohnbedarf preissensibler Nachfragergruppen im Rahmen der Bauleitplanung Rechnung
zu tragen. Die Stadt Essen kommt damit der materiell-rechtlichen Verpflichtung aus den Pla-
nungsgrundsitzen i. S. des Baugesetzbuches (BauGB) nach. Der vorgesehene Bebauungsplan
.Glterbahnhof Essen-West" ist Bestandteil des aktuellen Arbeitsprogramms der zustandigen
Verwaltung.

Zusammenfassend besteht nun mit der Planung seit den mit dem durchgefiihrten Biirger-
workshop im Jahr 1999 beginnenden Planungsiiberlegungen die Chance, eine Aufwertung des
Siedlungsbereiches zu erzielen und die Wohnqualitat der Stadtteile Altendorf / Frohnhausen
durch die Anlage einer Griinflache zu verbessern.

Die Grundlage fiir das Planverfahren stellt § 13a BauGB, Bebauungsplan der Innenentwick-
lung, dar. Bebauungspldane der Innenentwicklung dienen der Wiedernutzbarmachung von Fla-
chen, der Nachverdichtung oder anderer MaBnahmen der Innenentwicklung. Die Vorausset-
zungen zur Anwendung des beschleunigten Verfahrens gemaB § 13a BauGB sind erfiillt: ein
aufgegebener Infrastrukturstandort soll fir Wohnnutzung wieder genutzt werden, das Vorha-
ben begriindet keine Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung, es liegen
keine Anhaltspunkte fiir eine Beeintrachtigung von FFH-Gebieten und von Vogelschutzgebie-
ten vor und die zuldssige Grundflache betragt weniger als 20.000 gqm.

2.  Entwicklungsziele

Die Stadt Essen verfolgt schon seit mehreren Jahren aktiv eine nachhaltige Energie- und Kli-
maschutzstrategie. Nachdem 1984 Rahmenvorstellungen zu einem ortlichen Energiekonzept
formuliert wurden, hat die Stadt Essen in den 90er Jahren ein ,Handlungskonzept zur ratio-
nellen Energieverwendung und Umweltentlastung in Essen” (Energiekonzept) aufgestellt und
vom Rat beschlieBen lassen.

Mit dem Ratsbeschluss am 27.02.2008 hat die Stadt Essen noch einmal ihre Zielsetzung be-
kraftigt, den Klimaschutz in Essen zu verstarken, um die libergeordneten Zielsetzungen ada-
quat zu unterstiitzen. Das Integrierte Energie- und Klimakonzept (IEKK) wurde bis Ende 2008
erarbeitet und am 04.03.2009 vom Rat der Stadt Essen verabschiedet.

Folgende Ziele sind im IEKK bisher verankert:

1. Vor dem Hintergrund des nationalen Zielsystems bis 2020 verpflichtet sich die Stadt Essen,
alle in ihrem Zustandigkeitsbereich maglichen Anstrengungen zu unternehmen, um die
Bundesregierung bei der Zielerreichung zu unterstiitzen. Die Stadt Essen {ibernimmt die
Forderungen des nationalen Zielsystems und will den AusstoB3 an Treibhausgasen bis
2020 gegeniiber 1990 um 40 % reduzieren.

2. In Anlehnung an die von der Stadt Essen anerkannten Zielsetzungen im Rahmen ihrer Mit-
gliedschaft im Klimablindnis strebt die Stadt Essen innerhalb der nichsten fiinf Jahre eine
Reduzierung der CO,-Emissionen um 10 % an.

Als ein Baustein des IEKK wurde ein 5-Jahresprogramm aufgestellt, fiir das insgesamt 160
MaBnahmen formuliert wurden, die in den nachsten 5 Jahren von den stiadtischen Dienststel-
len und Unternehmen umgesetzt werden sollen.
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Da Gebadude mit ihrem Verbrauch von Warmeenergie und Elektrizitat in einem bedeutenden
Umfang zum Primarenergieverbrauch bei endlichen und die Umwelt belastenden fossilen
Energien beitragen, kann der stadtebauliche Entwurf in diesem Zusammenhang den Energie-
bedarf der Gebadude durch energieeffiziente und gestalterische Konzepte erheblich beeinflus-
sen. Durch eine entsprechend Planung kann der Energiebedarf um bis zu 40 % reduziert und
damit ein erheblicher Beitrag zur Minderung des CO,-Ausstosses geleistet werden.

Vor diesem Hintergrund sind insbesondere nachstehende MaBnahmen der Stadtplanung im
I[EKK aufgenommen:

— die Entwicklung und Anwendung eines ,Leitfadens fiir eine energetisch optimierte Stadt-
planung” im Rahmen der Bebauungsplanbearbeitung,

— die Planung von ,Mustersiedlungen bei Neubauplanungen” zunachst auf stadtischen Fla-
chen um diverse OptimierungsmaBnahmen zu erproben und hinsichtlich Machbarkeit,
Wirtschaftlichkeit und Wirkungsgrad zu tGberpriifen

sowie auch

— die hiesige Planung auf dem ehemaligen Giiterbahnhof Essen-West zur Realisierung eines
energetisch optimierten Wohngebietes (s. unten).

Zu den kommunalen Zielsetzungen gehort auch die KLIMAWERKSTADT ESSEN. Diese war ein
Wettbewerbsbeitrag zur Auslobung einer InnovationCity Ruhr durch den Initiativkreis Ruhr im
Jahr 2010. Als Ziel wurde formuliert, fiir ein Pilotgebiet in Essen innerhalb eines Zeitraumes
von 10 Jahren den CO,-Aussto3 um 50 % zu verringern. Dazu sollten stddtebauliche ein-
schlieBlich freiraumplanerische Konzepte verwirklicht und flichendeckende energetische (Be-
stands-) Optimierungen durchgefiihrt werden. Nach Entscheidung zugunsten der Stadt
Bottrop wird nun der Gedanke der KLIMAWERKSTADT ESSEN vom Pilotgebiet losgel6st und auf
das gesamte Essener Stadtgebiet libertragen, wobei jedes Einzelprojekt wie auch die stidte-
baulichen Planungen in Form dieses Bebauungsplanes in die o. g. Zielrichtungen wirken sollen.

Der vorliegende Bebauungsplan ,Gliterbahnhof Essen-West" wiirdigt die o. g. kommunale Ziel-
setzung und Konzeption zum Energie- und Klimaschutz. Der Bebauungsplan ist zugleich eine
MaBnahme des sogenannten 160-MaBnahmen-Programms des kommunalen Klimaschutzes
zur Reduzierung des CO,-AusstoBes. Des Weiteren hat sich der Bautrager Wilma Wohnen
Rheinland GmbH mit einem letter of intent grundsatzlich dazu bereit erklart, die kommunalen
Zielsetzungen im Rahmen des IEKK und KLIMAWERKSTADT ESSEN in der baulichen Umsetzung
des geplanten Wohngebietes zu beriicksichtigen und die Umsetzbarkeit von entsprechenden
MaBnahmen zu priifen. Weitergehende Aussagen und Erorterungen sind in den Kapiteln V.1,
VI. und VIII der Begriindung ausfihrlich dargestellt.

Neben der energie- und klimaschutzbezogenen Zielsetzung werden mit dem Bebauungsplan
.Glterbahnhof Essen-West" folgende Hauptziele verfolgt:

- Reaktivierung einer minder genutzten ehemaligen Bahnfldche durch die Errichtung eines
neuen Wohnraumangebotes im kostengiinstigen Reihenhaussegment fiir ca. 80 Hausein-
heiten;

- Einflgung der Bebauung in Orientierung an der vorhandenen Umgebungsbebauung unter
Berlicksichtigung des vorhandenen Geldndeversprungs und der exponierten Lage des
Plangebietes;

Fassung vom 30.07.2012 8



Bebauungsplan Nr. 02/10

.Giterbahnhof Essen-West" Il. Anlass der Planung und Entwicklungsziele

- Anlage einer Griinfliche zur Aufwertung des Wohnbereichs und der bestehenden Bebau-
ung an der HagenbeckstraBe;

- ErschlieBung des Plangebietes lber die vorhandene OberdorfstraBe sowie fuBlaufig tiber
einen Zugang von der HagenbeckstraBe (bestehende Treppenanlage) und HeinitzstraBe
(Neuerrichtung einer behindertengerechten FuB- und Radwegerampe entlang der beste-
henden Boschung im Nordosten des Plangebietes).
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lll. Planungsrechtliche Situation

1. Landesplanung

Das Plangebiet ist im Landesentwicklungsplan als Teil des Ballungskernes Ruhrgebiet darge-
stellt.

2.  Regionaler Flachennutzungsplan (RFNP)

Der Regionale Flichennutzungsplan (RFNP] der Stadte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne,
Miilheim an der Ruhr und Oberhausen ist am 03.05. 2010 wirksam geworden. Er Gbernimmt
seitdem fiir diese beteiligten Stadte gleichzeitig die Funktion eines gemeinsamen Flachennut-
zungsplanes und des Regionalplans. Insofern wird fir den Geltungsbereich des vorliegenden
Bebauungsplanes sowohl die flachennutzungsplanerische Darstellung als auch die regionalpla-
nerische Festlegung des RFNP benannt.

Der Regionale Flachennutzungsplan stellt fiir den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr.
02/10 ,Giiterbahnhof Essen-West" auf flaichennutzungsplanerischer Ebene als nachrichtliche
Ubernahme ,Flichen fiir Bahnanlagen" dar. Regionalplanerisch handelt es sich um eine WeiB-
flache. Eine Berichtigung des RFNP ist aufgrund des Erlasses der Staatskanzlei des Landes NRW
vom 15.12.2010 im Zuge des Verfahrens nach § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im vorliegenden Fall
mdoglich. Eine Berichtigung der Darstellung der betroffenen Flachen erfolgt zu gegebener Zeit.

Die Anwendung des RFNP als Entwicklungsrahmen fiir die verbindliche Bauleitplanung hat
sowohl dem rechtlichen Rahmen des Entwicklungsgebotes des BauGB als auch den raumord-
nerischen Regelungen im Hinblick auf die Funktion des RFNP als Regionalplan Rechnung zu
tragen. Durch den beim Regionalen Flichennutzungsplan vorgegebenen MaBstab von
1:50.000 und der daraus resultierenden Darstellungsschwelle von 5 ha auf der Grundlage der
TK 50 kdnnen in der verbindlichen Bauleitplanung neben den ihnen nach BauNVO zugeordne-
ten Baugebieten auch andere Flachen unterhalb der Darstellungsschwelle entwickelt werden,
wenn der Charakter der Bauflache in Funktion und Wertigkeit gewahrt bleibt und Anforde-
rungen des Immissionsschutzes bzw. das Gebot der gegenseitigen Riicksichtnahme dem nicht
entgegenstehen.

Neben den zeichnerischen Darstellungen und Festlegungen umfasst der Textteil des RFNP for-
mulierte Ziele und Grundsitze der Raumordnung, die in nachgelagerten Planverfahren zu be-
achten bzw. zu bericksichtigen sind.

Bezogen auf die vorgesehene Wohnnutzung folgt die Planung den libergeordneten Zielen der
Raumordnung. Es handelt sich um die Wiedernutzung einer ehemaligen Flache fir Bahnanla-
gen, die derzeit Giberwiegend brach liegt und damit um eine klassische MaBnahme der Innen-
entwicklung.

3. Bebauungspline

Fiir das Plangebiet existiert aufgrund der Vornutzung als Bahnflache kein Bebauungsplan. In
Folge der Freistellung von Betriebszwecken ist das Plangebiet gegenwartig gemal § 35 BauGB
als AuBenbereich im Innenbereich zu beurteilen.

Nordlich an das Plangebiet grenzt der rechtskraftige Bebauungsplan Nr. 278 ,Hagenbeckstra-
Be / HeinitzstraBe" aus dem Jahre 1965 an. Neben der Festsetzung der Verkehrsflichen der

Fassung vom 30.07.2012 10



Bebauungsplan Nr. 02/10

.Giterbahnhof Essen-West" Il. Planungsrechtliche Situation

HagenbeckstraBe bestatigt der Bebauungsplan die nordlich angrenzende Bebauung im Block
HagenbeckstraBe, HittorfstraBe und SalzerstraBe.

4. Landschaftsplan

Fiir den Bereich des Bebauungsplanes existiert kein Landschaftsplan.

Fassung vom 30.07.2012 11



Bebauungsplan Nr. 02/10
.Giterbahnhof Essen-West" IV. Bestandsbeschreibung

IV. Bestandsbeschreibung

1. Stadtebauliche Situation

Das Plangebiet umfasst das Areal des ehemaligen Giiterbahnhofs Essen-West, der seit einigen
Jahren nicht mehr fiir die Glterabfertigung fiir den Schienenverkehr genutzt wird. Neben der
Lage unmittelbar nordlich an der Haupteisenbahnstrecke des Nah-, Fern- und Giiterverkehrs
wird das Plangebiet durch die OberdorfstraBBe im Westen, die Hagenbeckstral3e im Norden und
durch die HeinitzstraBe im Osten begrenzt. Die Bereiche um das Plangebiet konnen als Wohn-
gebiete mit pragender Blockrandbebauung charakterisiert werden. Hierbei handelt es sich
meist um eine Il - IV-geschossige vorwiegend durch Wohnnutzung charakterisierte Bebau-
ung. Entsprechend ist die Bebauung im nordwestlichen Kreuzungsbereich der Oberdorf- und
HagenbeckstraBe zu beschreiben.

Die Versorgung des Quartiers und damit auch des Plangebietes ist durch den zentralen Versor-
gungsbereich Altendorf an der Altendorfer StraBe (,C-Zentrum") und in stdlicher Richtung
durch den zentralen Versorgungsbereich Frohnhausen an der Frohnhauser StraBe (,C-
Zentrum") gewihrleistet. Beide Versorgungszentren befinden sich etwa in einer Entfernung
von 500 - 600 Meter Luftlinie vom Plangebiet.

Zwischen der HeinitzstraBe im Osten und dem Plangebiet befinden sich groBziigig dimensio-
nierte Griinflachen, die zwischen den angrenzenden Nutzungen vermitteln. Neben einer inten-
siven Begrlinung findet sich auf dem nordlichen Teilstiick ergdnzend ein Spielbereich mit Ball-
spielwiese. Im weiteren westlichen Verlauf wird der ,griine Eindruck” durch die Platanenreihe
entlang der gesamten HagenbeckstraBe verlangert.

Das Gelande selbst ist derzeit vollstandig freigeraumt und liegt brach. Der baulichen Bestande
in Form von Werkstatt- und Lagergebauden sind bereits abgebrochen.

Die Topografie des Plangebietes ist durch ein nahezu ebenes Plateau gepragt, welches nach
Norden und Osten durch einen markanten Niveausprung des Geldndes begrenzt ist. Entlang
der tiefer gelegenen HagenbeckstraBe verlauft von Westen nach Osten eine von ca. 2,5 m auf
5,0 m ansteigende Stiitzmauer, wihrend zur HeinitzstraBe im Osten eine 5,0 bis 7,0 m hohe
Boschungskante den Hohenversprung aufnimmt. Die westlich angebundene OberdorfstraBe ist
wiederum niveaugleich zu erreichen. Zwischen dem Geldnde des ehemaligen Giliterbahnhofs
und der im Bahnbetrieb verbleibenden siidlich angrenzenden Flachen besteht ebenfalls auf
ganzer Lange kein Hohenunterschied.

2.  Verkehr

Die Verkehrsanbindung des Plangebietes ist als gut zu bezeichnen. Fir den motorisierten Indi-
vidualverkehr ist liber die OberdorfstraBe der Anschluss an das ortliche und liberdrtliche Ver-
kehrsnetz gegeben.

In einer Entfernung von ca. 200 Metern liegt die Haltestelle ,SélzerstraBe"” der StraBenbahnli-
nien 106 (E-Bergeborbeck Bf. - E-Altenessen Bf.) und 109 (E- Frohnhausen Breilsort - E-
Steele), welche jeweils Giber den Essener Hauptbahnhof verkehren. Sie bieten eine direkte An-
bindung an das Stadtteilzentrum von Altendorf innerhalb weniger Minuten. Dariiber hinaus
befindet sich unmittelbar an das Plangebiet angrenzend der Bahnhof Essen-West in fuBlaufi-
ger Entfernung. Uber ihn verkehren zwischen dem stlichen und westlichen Ruhrgebiet die S-
Bahn-Linien S 1,S3 und S 9.
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Zusatzlich hat am Bahnhof Essen-West die Buslinie 196 ihre Endhaltestelle. Die Buslinie ver-
kehrt wochentags lber die Essener Innenstadt und Essen-Bergeborbeck zur Hafenverwaltung.

Fiir Radfahrer kann lber die SalzerstraBe, als Bestandteil einer Hauptroute von vorwiegend
verkehrsberuhigten StraBBen des Essener Radwegenetzes von Borbeck-Mitte tiber Altendorf das
Westviertel und die Essener Innenstadt erreicht werden.

Insgesamt gesehen ist der Standort fiir Pkw-Benutzer aber auch fiir Biirger, die keinen PKW
besitzen, optimal zu erreichen und in das Verkehrsnetz integriert.

Die Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf das Verkehrsnetz sind dem Kapitel V.3.2 zu
entnehmen.

3. Natur und Landschaft

Im Plangebiet und im Umfeld befinden sich wenige, meist kleine Griin- und Freiflachen, die in
den zentralen Stadtteilen Altendorf und Frohnhausen oft nicht im Verbund vernetzt und meist
nur mit geringer Aufenthaltsqualitat ausgestattet sind. Neue Griinanlagen wie der Krupp-Park
in Altendorf haben jedoch dazu beigetragen, dass das quantitative und qualitative Angebot an
Griin- und Freiflaichen im Stadtteil sich verbessert haben. Im unmittelbaren Umfeld sind die
hochwertige Platanenreihe an der HagenbeckstraBe, die Griinanlage und Boschung an der
HeinitzstraBe mit zum Teil alten Baumbestand als Qualitdt und Chance fiir das Plangebiet zu
benennen. Auf der Flache selber sind die typischen Pionierpflanzen in Bereichen, die nicht
durch temporédre gewerbliche Nutzungen in Anspruch genommen werden, vorzufinden.

Die ausfiihrliche Beschreibung der natiirlichen und landschaftlichen Situation und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen durch die Planung auf die Natur und Landschaft kann dem Kapitel
VIIl. Umweltauswirkungen entnommen werden.

4. Infrastruktureinrichtungen

Infrastruktureinrichtungen zur Versorgung mit Giitern des taglichen und periodischen Bedar-
fes sind in ca. 500 - 600 m Entfernung im Stadtteilzentrum von Altendorf bzw. in Frohnhau-
sen angesiedelt. Kindergarten und Schulen aller Formen sind in ausreichender Zahl im Umkreis
von ca. 500 bis 750 m vorzufinden.

5. Entwisserung

Hinsichtlich der Versorgung des Gebietes mit Wasser ist festzustellen, dass das Plangebiet an
zwei Druckzonen angrenzt. Notwendige bauliche MaBnahmen sind bei der Sicherung der Ver-
sorgung des Gebietes hiermit jedoch nicht verbunden.

Das Plangebiet liegt aus entwasserungstechnischer Sicht im Bereich des Generalentwasse-
rungsplans ,Einzugsbereich Salzerbach".

Die heutige Entwiésserung (Schmutz- und Niederschlagswasser) auf dem Grundstiick erfolgt
tber einen Privatkanal [ ein privates Kanalnetz mit Anschluss an die 6ffentliche Mischwasser-
kanalisation in der OberdorfstraBe. Von hier aus wird das Abwasser liber einen Mischwasserka-
nal dem offen verlaufenden Sélzerbach zugeleitet. Von dort gelangt das Abwasser tber die
Emscher zur biologischen Behandlung und Reinigung in die Emscher-Flussklaranlage nach
Dinslaken. Die Entwéasserung kann (ber diese vorhandenen Kanéle erfolgen.
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Zur Beseitigung der Abwasser ist der in der heutigen StichstraBe liegende private Kanal nicht
geeignet, da dieser zu teilen auch beschadigt ist. Als Ersatz ist ein Neubau dieses Teilstlickes
mit einem Kanal durch die Stadtwerke Essen beabsichtigt. Uber diesen ffentlichen Kanal er-
folgt dann die Entwésserung des Plangebietes. Die entwasserungstechnische ErschlieBung des
Plangebietes ist somit grundsatzlich gesichert.

Aufgrund der gutachterlich ermittelten Schadstoffbelastung des Untergrundes ist eine Versi-
ckerung von Niederschlagswasser nicht zu empfehlen. Da eine gezielte Versickerung von an-
fallendem Niederschlagswasser grundsatzlich nur im gewachsenen Boden zuldssig ist, erfolgt
wegen der vorhandenen anthropogen beeinflussten Boden eine Entwasserung in die vorhan-
dene Mischwasserkanalisation in der OberdorfstraBe. Auch nach der beabsichtigten Bodensa-
nierung bleibt die Versickerung von Niederschlagswasser fragwiirdig, weil gewachsene Bdden
im Plangebiet ausschlieBlich nicht anzutreffen sind.

6. Altlastenverdachtsflachen

Aufgrund der Vornutzung ist fiir das Grundstiick von einer relevanten Schadstoffbelastung im
Boden auszugehen. GroBe Teile des Bahnhofsgelandes sind als Altlastenverdachtsflache mit
der Kataster-Nr. 08/3.07 (ehem. Giiterbahnhof-West und Anschiittung) im Altlastenverdachts-
flaichenkataster der Stadt Essen erfasst. Der westliche Teil des Plangebietes an der Oberdorf-
straBe ist als ehemaliger Tankstellenstandort als Altlastenverdachtsflache mit der Kataster-Nr.
08/5.16 (ehemalige Eller-Montan-Tankstelle) im Verdachtsflaichenkataster enthalten.

Im Auftrag der aurelis Real Estate GmbH & Co. KG, Duisburg ist flir den Bereich des Giiter-
bahnhofes bereits eine Bodenuntersuchung durchgefiihrt worden.

Das Gutachten ,BV Bahnhof Essen-West, HagenbeckstraBBe Altlasten- und abfalltechnische
Erkundung” von Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Hagen, im Juli 2010, fasst hier-
bei mehrere vorher durchgeflihrte Untersuchungen zusammen und analysiert und bewertet
nach Erarbeitung einer Defizitanalyse der zuvor gemachten Untersuchungen eigens durchge-
flhrte Bohrungen bisher nicht untersuchter Bereiche.

Das Gutachten kommt bei der Beurteilung der Untersuchungen zu folgenden Ergebnissen:

Auffiillungen liegen im Untersuchungsgebiet flaichendeckend vor. Die Machtigkeit schwankt
tiberwiegend zwischen 0,3 und 2,9 m. Im Osten der Fliche wurde eine maximale Auffiillungs-
machtigkeit von 6,0 - 6,3 m festgestellt. Die Auffiillungen bestehen liberwiegend aus sandigen
und kiesigen Kornfraktionen. Als anthropogene Nebenanteile treten Betonbruch, Schlacke,
Asche, Ziegelbruch, Schotter und Kohlestiicke sowie vereinzelt Holzstiicke auf. Die Farbung
variiert zwischen grau, braun, schwarz und rotlich-bunt. Organoleptische Auffalligkeiten
(MKW- (Mineral6lkohlenwasserstoffe)/Losungsmittelgeruch) wurden bei fiinf Bohrungen (zwei
im Westen, zwei im Osten, eine im mittleren Bereich des Untersuchungsgebietes) festgestellt.
Alle tibrigen Bodenproben waren organoleptisch unauffallig.

Uberwiegend im westlichen und mittleren Bereich des Untersuchungsgebietes finden sich
zahlreich und oberflachennah Verunreinigungen durch polyzyklische aromatische Kohlenwas-
serstoffe (PAK). Die Untersuchungen zeigen, dass die angetroffenen PAK-Verunreinigungen an
die Auffillungen (Asche, Schlacke, Kohle) gebunden sind. Als Maximalkonzentration wurde ein
PAK-Gehalt von ca. 1.500 mg/kg PAK ermittelt. Der Priifwert der BBodSchV fiir die Nutzungs-
arten Wohngebiete sowie auch fiir Gewerbeflachen wird deutlich tiberschritten. Insgesamt
liegen Uberschreitungen des Priifwertes fiir PAK vor.
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Das unterlagernde Material im Bereich der erhohten PAK-Gehalte wurde chemisch gepriift
und ist insgesamt unauffallig. Die verunreinigten Auffiillungen befinden sich derzeit unter
Versiegelungen, so dass derzeit ein Kontakt Boden-Mensch ausgeschlossen ist.

Im Osten des Untersuchungsgebietes wurde im Rahmen der aktuellen Untersuchungen eine
PAK-Verunreinigung in einer Tiefe zwischen 2-3 m unter Geldndeoberkante ermittelt. Die Ge-
landeoberflache ist derzeit nicht versiegelt. Die Verunreinigung setzt sich nachweislich nicht
nennenswert in die Tiefe fort. In den unterlagernden Proben wurden lediglich PAK-Gehalte
zwischen 0,8-4,4 mg/kg festgestellt. Naphthalin und Benzo(a)pyren liegen nicht bzw. nur im
Bereich der Bestimmungsgrenze vor.

Die Schwermetallgehalte der untersuchten Auffillungen sind Gberwiegend unauffillig. Die
Priifwerte der BBodSchV (Nutzungsart Wohngebiete) werden bei keiner Probe tiberschritten.
Die Priifwerte der sensibleren Nutzungsart Kinderspielflachen, die im Umfeld der Wohnh&user
zu erwarten sind, werden bei drei oberflachennahen Proben jeweils fiir den Parameter Nickel
uberschritten. Bzgl. des Parameters Arsen ist eine Probe auffallig. Im Bereich der geplanten
Griinfliche im Osten sind in den untersuchten oberflichennahen Schichten keine Uberschrei-
tungen der Priifwerte erkennbar.

Eine Verunreinigung durch MKW befindet sich lokal im Bereich der ehemaligen Schrottbansen.
Die MKW liegen konzentriert oberhalb des Schluffhorizontes in einem Tiefenbereich zwischen
1,0-1,5 m vor. Die Verunreinigung wurde im Rahmen der vorhergehenden Untersuchungen
lateral und vertikal eingegrenzt und stellt sich als sehr kleinrdumig dar. Die verunreinigte Bo-
denmenge wird mit < 5 m3 abgeschatzt.

Zur abfalltechnischen Beurteilung von anfallenden Boden- und Bauschuttmaterialien stellt das
Gutachten auf Beurteilungsgrundlage der ,Technischen Regeln zu den Anforderungen an die
stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfallen" der Laindergemeinschaft Abfall
(LAGA) fest, dass die Auffiillungen im Westen des Untersuchungsgebietes in einem Tiefenbe-
reich von 0,0 bis 0,6 m vollstdndig als > Z2-Material einzustufen sind. Der mittlere Flachenbe-
reich ist durch einen Wechsel zwischen > 72 und Z1.1-Material gekennzeichnet. Im Osten ist
das Auffiillungsmaterial durchgéngig als unauffallig zu bezeichnen (Z1.1/21.2). In einem Tie-
fenbereich von 0,6 m bis Unterkante Auffiillung sind im Westen des Untersuchungsgebietes
die Auffillungen nahezu vollstandig als Z2-Material einzustufen. Der mittlere Flachenbereich
ist durch einen Wechsel zwischen Z2 und Z1.1-Material gekennzeichnet. Abweichend hiervon
wurde bei einer Bodenprobe (Kleinrammbohrung Nr. 114) eine lokale Verunreinigung in einer
Tiefe von 1,0 bis 1,5 m (> Z2-Material) festgestellt. Im Osten ist das Auffiillungsmaterial in
dem betrachteten Tiefenbereich in der Regel als unauffillig zu bezeichnen (Z21.1/Z1.2) Ledig-
lich bei einer Bodenprobe (Kernrammbohrung Nr. 13) wurde in einer Tiefe zwischen 2,0 bis 3,0
m Material > Z2 (PAK) angetroffen.

Mit der Beurteilung der Untersuchungsergebnisse leitet sich kein akuter Handlungsbedarf ab.
Kontaminationen, die eine Wohnbebauung grundsatzlich ausschlieBen, sind nicht vorhanden.

Das Gutachten empfiehlt zur Vermeidung von negativen Auswirkungen MaBnahmen zur Bo-
densanierung. Die notwendigen MaBnahmen zur Sanierung des Plangebietes und zur Aufbe-
reitung der Boden fir die geplanten Nutzungen werden im Kapitel VIII Umweltauswirkungen
dargestellt.
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7. Immissionen

Innerhalb des Plangebietes ist von erheblichen Larmimmissionen unterschiedlicher Quellen
auszugehen. Im Rahmen des Gutachtens ,Gerduschemissionen und -immissionen durch Schie-
nen- und StraBenverkehr sowie durch Anlagen an der geplanten Wohnbebauung auf dem
Gelande des ehemaligen Giiterbahnhofes Essen-West" des TUV-Nord vom 20.01.2012 sind die
Immissionen vollstdndig untersucht, bewertet und maégliche ImmissionsschutzmaBnahmen
aufgezeigt worden.

Die Larmsituation wurde unter Beriicksichtigung der raumlichen Nadhe des Plangebietes zu der
stidlich angrenzenden Bundes- und S-Bahn-Strecke und der direkt 6stlich liegenden Haupt-
verkehrsstraBBe ,HeinitzstraBe" und zwei stiindlich mehrfach verkehrenden StraBenbahnlinien,
sowie der in geringer Entfernung befindlichen Eissporthalle und des vorhandenen Spielberei-
ches mit Ballspielwiese an der HeinitzstraBe untersucht.

Des Weiteren ist die Absicht zur Entwicklung eines Gewerbegebietes im westlichen Bereich
innerhalb des Plangebietes in die Untersuchung eingeflossen und nach DIN 18005-1 bewertet
worden.

Die Gerauschemissionen und -immissionen der Verkehrswege wurden anhand von Angaben
zum Verkehrsaufkommen der Stadt Essen bzw. der Deutschen Bahn ermittelt und nach DIN
18005-1 einerseits und 16. BImSchV andererseits beurteilt. Die Gerduschimmissionen der An-
lagen (Eissporthalle) wurden fiir einen bestimmungsgemiBen Betrieb im genehmigten Umfang
ermittelt und nach DIN 18005-1 einerseits und TA Larm bzw. 18. BImSchV andererseits beur-
teilt. Die schalltechnische Untersuchung der Ballspielweise an der HeinitzstraBe wurde nach
der 18. BImSchV beurteilt.

Die Ergebnisse und notwendig werdenden MaBnahmen zum Larmschutz sind dem Kapitel VI
und VIII zu entnehmen.

Zur Beurteilung der zu erwartenden Erschiitterungen, hervorgerufen durch den angrenzenden
Schienenverkehr, ist vom Biiro DMT GmbH & Co. KG die ,Gutachterliche Stellungnahme -
Prognose der Erschiitterungsimmissionen durch Schienenverkehr fiir die geplante Wohnbe-
bauung auf dem Gelande des ehemaligen Guiterbahnhofs West in Essen”, datiert auf den
02.10.2009, erarbeitet worden.

In der Nacht vom 27.08.2009 auf den 28.08.2009 wurden entlang eines Messquerschnitts Er-
schitterungsimmissionen ermittelt, die vom Zugverkehr ausgingen. Die starksten Erschitte-
rungen wurden durch Regional-Express-Ziige hervorgerufen. Die zu untersuchenden Erschiit-
terungsquellen konnten in den aufgezeichneten Seismogrammen anhand der Signalform ein-
deutig identifiziert werden.

Die Ergebnisse der Erschiitterungsuntersuchung sind dem Kapitel VIII 1.2 zu entnehmen.

8. Bergbau

Zur Situation des Bergbaus im Plangebiet liegt die bergschadenstechnische Beurteilung ,Be-
bauungsplan ,Gliterbahnhof Essen West' an der HagenbeckstraB3e in Essen-Altendorf" der DMT
GmbH und Co. KG aus Essen vom 22.02.2011 vor, deren Ergebnisse im Folgenden dargelegt
werden.
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Bergbauliche Situation:

Im Februar 2011 ist zur Ermittlung der bergbaulichen Situation eine Einsichtnahme in die bei
der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 archivierten amtlichen Grubenbilder und Verlei-
hungsrisse vorgenommen worden. Hieraus ergeben sich folgende Erkenntnisse:

Das Plangebiet liegt liber dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld ,Vereinigte Hagen-
beck" sowie tiber dem auf Eisenstein verliehenen Distriktsfeld ,Neu Essen”. Bergwerkseigentii-
mer des Bergwerksfeldes ,Vereinigte Hagenbeck" ist die E.ON AG, vertreten durch die E.ON AG
Immobilien/Montan, Disseldorf. Bergwerkseigentiimer des Bergwerksfelds ,Neu Essen” ist die
MAN Aktiengesellschaft, Miinchen, vertreten durch die MAN Grundstiicksgesellschaft mbH,
Oberhausen.

Eine Gewinnung von Eisenerz aus dem Distriktsfeld ,Neu Essen” ist flir das Plangebiet in berg-
baulichen Rissen und Karten nicht nachgewiesen.

Eine Steinkohlengewinnung ist nach Einsichtnahme der Zeche ,Vereinigte Hagenbeck", spater
.Hagenbeck" zuzuordnen. Diese Zeche hat 1837 den Tiefbau aufgenommen und bis zu ihrer
Stilllegung am 01.10.1927 fortgefiihrt.

Aus den Unterlagen ist auch ein friiherer Abbau belegt. Aufgrund der Auslibung von Gewohn-
heitsrechten ohne bergbehdrdlicher Genehmigung kénnen auch zu friiherer Zeit Abbaue
stattgefunden haben. Abbaubetriebe, die auf Grundlage der Ausiibung dieses Gewohnheits-
rechts gefiihrt worden sind, werden als ,Trotzbaue" bezeichnet, die zugehorigen Tages6ffnun-
gen als ,Trotzschachte". Hiervon befinden sich zwei Tagesoffnungen direkt westlich an das
Plangebiet angrenzend und liefern somit den Hinweis auf das Vorhandensein eines alten Berg-
baus mit unbekannter Ausdehnung aus der Zeit vor der Erstellung bergbaulicher Karten.

Auf den Gewinnungsrissen zum innerhalb des Plangebiets liegenden Flozes Helene (alte Fl6z-
bezeichnung Wiehagen) der Zeche ,Ver. Hagenbeck” ist ein oberflichennaher, ansteigender
Abbau ausgehend von einer Teilsohle in 71 m Teufe (+ 10 mNN) aus dem Jahr 1860 verzeich-
net. Dieser Abbau erreicht eine Teufe von 34 m unter der Geldndeoberfliche. Wegen weiterer
abbautechnischer Hinweise und MaBnahmen kann auf eine oberflaichennahe Kohlengewin-
nung in diesem FI6z vor 1860 und somit auch vor Bau der Strecke der Bergisch-Markischen
Eisenbahngesellschaft Mitte des 19. Jahrhunderts, mit unbekannter Ausdehnung im Streichen
und Einfallen geschlossen werden.

Die Fl6ze Rottgersbank, Karoline und Angelika sind durch die Zeche ,Ver. Hagenbeck" auf
Grund geringer Méachtigkeit und/oder hoher Bergeanteile unter dem Plangebiet nicht gebaut
worden. Fiir die zwischen Fl6z Rottgersbank und Fl6z Helene nach der stratigrafischen Abfolge
zu erwartenden Floze liegen keinerlei Informationen vor.

An das Plangebiet westlich anschlieBend ist ein Wetterschacht als weitere Tages6ffnung nach-
gewiesen. Die Bewetterung durch den Schacht diente dem Abbau des Fl6zes Dickebank 1 von
der Zeche ,Ver. Hagenbeck" zwischen 1847 und 1857.

Die Einstellung der bergbaulichen Tatigkeiten wurde im Jahre 1965 vorgenommen.

Bergschadenkundliche Beurteilung:

Bergschadentechnische Auswirkungen an der Tagesoberflache beim Tiefbau gelten in einem
Zeitraum von 6 Monaten bis etwa 5 Jahre nach dem letzten Abbau als abgeklungen. Die Sen-
kungen aus dem Tiefbau der Zeche ,Hagenbeck” gelten daher nach deren Stilllequng im Jahre
1927 als abgeschlossen.
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Der tagesnahe Bergbau wird wegen der geringen Teufenlage durch geringe Auflasten und eine
nicht/wenig tragfahige Uberlagerung durch ,junge” Deckschichten charakterisiert. Vielfach
sind Hohlrdume und/oder Auflockerungen aus verlassenen Grubenbauen erhalten. Mogliche
hieraus entstehende Tagesbriiche oder uneinheitliche Senkungen/Setzungen-unterliegen kei-
ner zeitlichen Begrenzung.

Auf Grund der als wenig verfestigt geltenden Deckgebirgsschichten ist die Steinkohlengewin-
nung der Zeche ,Ver. Hagenbeck" in den Fl6zen Helene und Dickebank 1 dem tagesnahen
Bergbau zuzuordnen. Insbesondere zahlt hierzu der nicht dokumentierte Altbergbau im Fl6z
Helene. Fiir die FI6ze Karoline und Angelika kann eine solche Steinkohlegewinnung in Zeiten
vor 1803, obwohl in risslichen Unterlagen nicht belegt, nicht vollig ausgeschlossen werden.

Zum einwirkungsrelevanten tagesnahen Bergbau, in dem ein Tagesbruchrisiko besteht, zahlt
im Untersuchungsgebiet, ein Teufenbereich von 7 m unter der Felsoberflache des Karbons zu-
ziiglich der Machtigkeit nicht standfester Kreideschichten, des aufliegenden Quartérs und ggf.
vorhandener Geldndeaufschiittungen. Der im Hinblick auf mdgliche Senkungen/Setzungen der
Karbonoberflache zu beriicksichtigende Teufenabschnitt erstreckt sich bis 16 m unter Fels-
oberflache.

Die Felslinie des standfesten Gebirges befindet sich sehr wahrscheinlich um 23 m unter der
Geldndeoberflache.

Obgleich die Schichten des Kreidedeckgebirges insgesamt vermutlich geringe Festigkeitseigen-
schaften aufweisen, werden diesen dennoch - insbesondere in Verbindung mit der flachen
Neigung der Karbonschichten - vergleichmaBigende Wirkung im Hinblick auf unterirdische
Bruchprozesse zugebilligt. Daher sind Tagesbruchereignisse in Form von Geldndeeinstiirzen
zwar erfahrungsgemal nicht zu beflirchten, wohl aber kdnnen - auch unregelmaBige - Sen-
kungs-/Setzungserscheinungen im cm- bis unteren dm-Bereich nicht ausgeschlossen werden.

Aus vorstehenden Ausfiihrungen und der benannten Grenzteufe von 16 m zuziiglich einer
gemittelten Flozmachtigkeit von 1 m und dem Einfallen von 20 gon ergibt sich die grundrissli-
che Breite der bergschadentechnischen Risikoflachen von 52 m ab Fl6zausbisslinie an der Kar-
bonoberflache.

Tagesoffnungen des Bergbaus sind innerhalb des Plangebiets nicht nachgewiesen.

Fir die beiden westlich des Plangebietes gelegenen Tageso6ffnungen (Wetterschacht und Trotz-
Schacht) liegen Informationen vor. Aus diesen Daten sind die theoretischen Schachtgefihr-
dungsbereiche ermittelt worden. Beide theoretische Schachtgefahrdungsbereiche tangieren
das Plangebiet gerade nicht. Die Bereiche wurden unter Beriicksichtigung des jeweiligen wahr-
scheinlichsten Ansatzpunktes ermittelt, den Lagegenauigkeiten wurde dabei nicht Rechnung
getragen.

Ein weiterer angefiihrter Trotzschacht befindet sich weiter in westlicher Richtung auBerhalb
des Plangebietes in der Griinanlage an der Berliner StraBBe, und zwar rund 25 m westlich des
zuvor genannten ,Wetterschachts auf Beckstadt (= FI6z Dickebank 1)" 2567/5702/014/TOB.
Einwirkung dieses Schachtes, der zu einer vor dem Jahr 1803 liegenden risslich nicht doku-
mentierten Abbautatigkeit gehort, auf das Plangebiet sind bei einem Abstand von rund 40 m
in westlicher Richtung zu diesem nicht zu erwarten.

Empfehlungen:

Die eindeutige Klarung der bergbaulichen Situation unterhalb des Plangebiets kann nur mit
Hilfe direkter Aufschlussmethoden (Bohrungen) erfolgen. An Hand der durch die Bohrungen
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gewonnenen Gebirgsaufschliisse wird der genaue Verlauf der Ausstreichlinien der Fl6ze, der
Zustand der Sicherheitsfesten zur Karbonoberflache in den Flézen, das mégliche Vorhanden-
sein von Abbauhohlrdumen, die Tragfahigkeit des eingebrachten Versatzes sowie der Zustand
und die Machtigkeiten der auflagernden Deckgebirgsschichten bestimmt. Eine solche bohr-
technische Untersuchung ist insbesondere auf Grund der ungekldrten Ausdehnung und Teu-
fenlage des Uraltbergbaus im Fl6z Helene erforderlich.

Bei den Bohrarbeiten kdnnen sich im westlichen Teil des Plangebietes Bohrhindernisse durch
im Untergrund verbliebene Grundmauern der bei der Anlage des Giiterbahnhofs beseitigten

Gebaude der ,Fabrik von Hasenkamp”, wie sie der Gewinnungsriss von Fl6z Dickebank 1 der

Zeche ,Ver. Hagenbeck" ausweist, einstellen.

Aufgrund der bergbaulichen Situation im Plangebiet enthalt der Bebauungsplan eine Kenn-
zeichnung fiir Flachen, unter denen der Bergbau umgeht (s. Kapitel VI.3.1).

9. Denkmalschutz

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen keine Bau- und Bodendenkmaler vor.

Fassung vom 30.07.2012



Bebauungsplan Nr. 02/10
.Giterbahnhof Essen-West" V. Stadtebauliches Konzept

V. Stidtebauliches Konzept

1.  Variantenuntersuchung

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden drei Varianten erarbeitet, die unterschiedli-
che stadtebauliche Entwicklungsmdglichkeiten im Plangebiet aufzeigten. Sie waren auch Be-
standteil der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung und Gegenstand eines im Anschluss daran
erfolgten Bewertungs- und Auswahlvorgangs.

Ankniupfungspunkt zur Einbindung des geplanten Wohngebietes in das bestehende Umfeld
war bei allen Varianten die OberdorfstraBe im Westen des Plangebietes. Als weitergehende
Uberlequng war bei zwei von drei Varianten ebenfalls eine Anbindung an die nérdlich gelege-
ne Hagenbeckstral3e vorgesehen. Die Variante 1 sah im Unterschied zu den anderen Varianten
als besonderes Merkmal ein ErschlieBungssystem mit Wohnwegen vor, die nur zum Be- und
Entladen und in Notféllen befahrbar waren und dadurch autoarme und somit kinderfreundli-
che Zonen entstehen lieBen. Neben der befahrbaren ErschlieBung des Plangebietes war in al-
len Varianten eine fuBlaufige Anbindung am &stlichen Plangebietsrand zur HeinitzstraBe vor-
gesehen, damit eine kurze Verbindung zu dem bestehenden S-Bahnhof Essen-West hergestellt
werden konnte. Des Weiteren war bei den Varianten der bestehende Spielbereich mit Ball-
spielwiese im Kreuzungsbereich HagenbeckstraBe/HeinitzstraBe durch eine Wegeverbindung
an das geplante Wohngebiet angebunden.

Im 6stlichen Plangebietsbereich war im Anschluss an die Bebauung in allen Varianten eine
unterschiedlich groB bemessene Griinflache vorgesehen, die zu einer Aufwertung des Wohn-
standortes beitrug.

Alle drei Varianten sahen 2-geschossige Einfamilienhausbebauung vor. Die Variante 1 sah aus-
schlieBlich Reihenhduser vor, wobei die beiden anderen Varianten sowohl Reihen- als auch
Doppelhauser vorsahen. Im Unterschied zu den anderen Varianten enthielt die Variante 2 im
westlichen Bereich zur OberdorfstraBBe hin zusatzlich eine Gewerbenutzung.

Als einzige Variante legte die Variante 1 einen eindeutigen Schwerpunkt in eine energetisch
optimierte stadtebauliche Struktur insbesondere durch eine konsequente stidliche Ausrichtung
und durch eine Bebauung mit Hausgruppen hinsichtlich der Kompaktheit der Baukorper.

Die notwendige Variantendiskussion hatte zum Ergebnis, dass die Variante 1 als Grundlage fiir
den Bebauungsplan gewahlt wurde. Zu den Starken zdhlten der gewissermaBen autofreie Cha-
rakter und insbesondere die energetisch optimierte stadtebauliche Struktur der Planung. Letz-
teres ist im Hinblick auf die kommunalen Projekte IEKK Essen und der KLIMAWERKSTADT Essen
als eine Chance und als ein Beitrag fiir eine klimaschonende Stadtentwicklung zu verstehen
und insofern hinsichtlich der kommunalen Zielsetzungen zum Klimaschutz sehr bedeutsam.

Da auch das Angebot einer gewerblichen Nutzung in der entsprechenden Lage als sinnvoll
erachtet wurde, sollte die Variante 1 um diese Nutzung erweitert werden.

Die ausfiihrliche Beschreibung des dem Bebauungsplan zugrunde liegenden und auf Variante
1 basierenden stadtebaulichen Konzepts erfolgt im folgenden Abschnitt Entwurfsbeschrei-
bung.
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2.  Entwurfsbeschreibung

Der Entwurf verfolgt eine Bebauung, die einen besonderen Schwerpunkt in Richtung energe-
tisch optimierte Stadtplanung setzt und zusitzlich die besonderen Rahmenbedingungen auf
dem Grundstiick beriicksichtigt mit dem Ziel, die Kosten zum Erwerb zu minimieren und in der
Unterhaltung langfristig zu optimieren.

Aufgrund der Erschiitterungen in der Ndhe der verbleibenden Bahnkdrper wird die Wohnbe-
bauung im nordlichen Bereich des Plangebietes platziert, im stidlichen Bereich sind die Haupt-
erschlieBung und die notwendigen Abstellmdglichkeiten fiir Pkw vorgesehen. Die ErschlieBung
des Wohngebietes ist ausschlieBlich tiber die OberdorfstraBe vorgesehen. Den Abschluss zur
Bahnlinie bildet eine 5,5 Meter hohe Larmschutzwand, an die die geplanten Garagen ange-
lehnt werden, um die optische Zasur weitestgehend in der Wirkung zu minimieren. Durch diese
Larmschutzanlage sollen die bestehenden Larmeinwirkungen durch den Schienenverkehr redu-
ziert werden, so dass eine Wohnnutzung in direkter Nachbarschaft vertraglich wird. Entlang
der HaupterschlieBung im Siiden des Plangebietes sind straBenbegleitend Besucherparkplatze
vorgesehen.

Die geplante Bebauung wird so angeordnet, dass zwei in ost-westlicher Richtung angelegte
Zeilen in zweigeschossiger Bauweise geplant sind. Mit der durch Griinbander in drei Teilberei-
chen gegliederten Bebauung konnen entsprechende Bauabschnitte gebildet werden.

Das Wohngebiet ist vom Prinzip her autofrei, da diese entsprechend an der HaupterschlieBung
in den Garagenzeilen abgestellt werden. Der Wohnbereich ist mit Wohnwegen durchzogen, die
auch ein Anfahren des jeweiligen Grundstlickes zum Be- und Entladen oder in Notféllen er-
moglichen. Fiir den Notfall, dass die Feuerwehr einzelne Grundstiicke erreichen muss, sind in
den Kreuzungsbereichen der Wohnwege Feuerwehraufstellflachen beriicksichtigt, fiir die im
Rahmen der Ausbauplanung ein gesonderter Aufbau vorgesehen wird. Die Sicherung der Auf-
stellflachen wird im Bebauungsplan durch Festsetzung entsprechender Belastungsflachen vor-
genommen und im Rahmen vertraglicher Regelungen bestatigt.

Insgesamt kdnnen ca. 80 Hauseinheiten in 6 Reihenhauszeilen entwickelt werden.

Ergdnzend zu den Fahrwegen sind fuBlaufige Verbindungen zum bestehenden Spielplatzbe-
reich an der HeinitzstraBe und zur S-Bahnstation geplant. In Héhe der HittorfstraBe ist der
Erhalt des bestehenden Treppenabganges zur HagenbeckstraBBe vorgesehen.

Innerhalb des gliedernden westlichen Griinbandes wird in dem Wohnquartier integriert ein
Kinderspielplatz der Kategorie C berlicksichtigt.

Im westlichen Plangebiet ist an der Zufahrt von der OberdorfstraBe erganzend die Entwicklung
eines kleinen gewerblichen Bereichs vorgesehen. Hiermit wird der Durchmischung in zentraler
Lage, entsprechend dem Umfeld des Plangebietes entsprochen. Mit der Nahe zur Oberdorf-
straBe ist eine schnelle Erreichbarkeit verbunden, die nicht zu einer unnétigen Belastung des
restlichen Plangebietes flihrt. Je nach Nachfragesituation im gewerblichen Bereich kann dieser
untergeordnete Flachenanteil losgeldst von der Wohnungsbauentwicklung gesehen werden.

Im 6stlichen Plangebietsbereich ist im Anschluss an die Bebauung eine groBziigig bemessene
Griinflache vorgesehen, die zur Unterstlitzung der Gehdlzstrukturen im Bereich der Béschung
zu einer Aufwertung des Wohnstandortes beitragt.

Fiir den Standort pragend ist neben der Lage an den verbleibenden Bahnanlagen die exponier-
te Hochlage gegeniiber der HagenbeckstraBe mit der pragenden Stiitzwand und im weiteren
Verlauf der ostlich anschlieBenden Boschung. Zusatzlich pragen die Kronen der in der Hagen-
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beckstraBe stehenden Platanen die 6rtliche Situation. Mit der Umsetzung der MaBBnahme ist
kein Eingriff in die bestehende Stiitzmauer und der Erhalt der Alleebdume in der Hagenbeck-
strale geplant.

Energie- und Klimaschutz

Wie in den oberen Abschnitten bereits verdeutlicht, verfolgt der Bebauungsplan als Entwick-
lungsziel insbesondere eine energetisch optimierte Bebauung und daraus resultierend, eine
emissionsarme und klimaschonende Wohnsiedlung auf dem Geldnde des ehemaligen Giiter-
bahnhofs Essen-West zu realisieren. Bei der Beschreibung des dem Bebauungsplan zugrunde-
liegenden stadtebaulichen Konzepts wird nun im Besonderen darauf eingegangen, wie sehr
das Konzept vor dem Hintergrund des allgemeinen Klimaschutzes energetisch optimiert ist. Es
wird also dargestellt, inwieweit stadtebauliche Voraussetzungen geschaffen werden, die dazu
beitragen, den Energiebedarf zu reduzieren und das Klima zu schonen.

Bei der Entwurfsbeschreibung sind in diesem Zusammenhang folgende Aspekte von besonde-
rem Interesse:

e Kompaktheit der Bebauung

Die Kompaktheit beeinflusst den Heizwarmebedarf eines Gebdudes. D.h., je kompakter ei-
ne Bebauung (Hiille zu Volumen) ist, desto geringer ist der Heizwirmebedarf bedingt
durch geringere Warmeverluste (sogenannte Transmissionsverluste tiber Wande, Dicher
etc.). Folglich wird weniger CO, durch Beheizen von Gebiuden ausgestoBen und das Klima
geschont.

e Solarenergiegewinnung

Die Mdglichkeit der aktiven (mittels Photovoltaikanlagen) und passiven (Warmegewin-
nung durch direkte Besonnung von Wohnrdumen iber Fensterflichen) Nutzung der Son-
nenenergie tragt erheblich dazu bei, den CO,-AusstoB3 im Sinne der kommunalen Zielset-
zung zu reduzieren. In diesem Zusammenhang spielt neben der optimalen Ausrichtung
und Dachform der Bebauung auch die Vermeidung von Verschattungen durch die Bebau-
ung selbst oder die Vegetation eine bedeutende Rolle.

e Energieversorgung

Der weitestgehende Verzicht auf Warmeversorgung durch innovative Baustandards (wie
Passivhduser, Null- und Plusenergiehduser) trigt zur Einsparung fossiler Brennstoffe bei
und vermindert den CO,-AusstoB.

Bei einer klimafreundlichen Energieversorgung spielt insbesondere die Art des eingesetz-
ten Energietrigers, die Art der Energieherstellung (z. B. Kraft-Warme-Kopplung insb.
Blockheizkraftwerk) und die Energiebereitstellung (zentral oder dezentral) eine wesentli-
che Rolle.

Mittels des ,Leitfadens fiir eine energetisch optimierte Stadtplanung”, der ebenfalls, wie be-
reits erdrtert, eine MaBnahme des IEKKs ist, wurde eine Uberpriifung und Bewertung des stid-
tebaulichen Konzeptes vorgenommen, die, wie auch im Folgenden dargestellt, zu positiven
Ergebnissen flihrten.

Der Entwurf sieht eine kompakte Bauweise vor. Durch die vorgesehene Bauweise mit Haus-
gruppen kann ein glinstiges A/V-Verhiltnis erzielt werden. Das A/V-Verhiltnis definiert das
Verhiltnis des Volumens des Baukdrpers zur AuBenflache [ Oberflache der Bebauung. Je klei-
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ner hierbei die Hillfliche im Verhaltnis zum Gebaudevolumen ist, desto weniger Warme ver-
liert ein Gebaude bei gleichem Dammstandard. Das bedeutet, dass verdichtete Bebauungsfor-
men, wie die vorliegende Reihenhausbebauung, grundsatzlich zu einem giinstigen A/V-
Verhiltnis tendieren.

Mit einer vorgesehenen Zweigeschossigkeit und einer Baukdrperlange von jeweils mehr als
50 m erfiillt die geplante Bebauung im Entwurf unter Energieeffizienz-Gesichtspunkten eben-
falls glinstige Voraussetzungen.

Weiterhin ist die Bebauung mit einer beabsichtigten Gebdudetiefe von ca. 12 m und bei den
geplanten Haustypen mit einer zuriickhaltenden Gliederung innerhalb einer Hausgruppe eben-
falls noch als energetisch glinstig einzuschatzen.

Dariiber hinaus miissen die Gebdude den heutigen gestiegenen Anforderungen der EnEV
(Energieeinsparverordnung) entsprechen.

Fiir die Forderung der Moglichkeiten zur aktiven und vor allen passiven Solarenergienutzung
werden durch die vorgesehene Ausrichtung der Gebaude sehr gilinstige Voraussetzungen ge-
schaffen. Die Bebauung weicht maximal um bis zu 22 Grad von der optimalen Stidausrichtung
ab. Diese Abweichung liegt jedoch noch im Toleranzbereich und gewahrleistet glinstige Vo-
raussetzungen fiir die Nutzung von Photovoltaikanlagen.

Zur Vermeidung der Verschattung der stidausgerichteten Hauptfassaden (Solarfassade) durch
stidlich gelegene Gebdude und Vegetationsstrukturen sind die Bebauungszeilen im Entwurf
mit einem ausreichenden Abstand untereinander angeordnet und es wurde von schattenwirk-
samen Bepflanzungen abgesehen.

Der stadtebauliche Entwurf bietet darliber hinaus durch die gewahlte Anordnung der Bebau-
ung und die ErschlieBungsstruktur sehr glinstige Voraussetzungen fiir die Versorgung des
Plangebietes mit Energie aus einem zentralen Blockheizkraftwerk. Eine Versorgung aus einem
Blockheizkraftwerk ist umso effizienter, je kiirzer die Leitungswege und je hoher die An-
schlussdichte pro Leitungsweg sind. Mit der Bereitwilligkeit des Initiators der Planung kann
durch ein Blockheizkraftwerk die dezentrale Warmeversorgung die ohnehin schon recht posi-
tive Energiebilanz des gesamten Plangebietes weiter erhhen und abrunden.

Folglich ist im Plangebiet ein Blockheizkraftwerk zur Versorgung der geplanten Bebauung mit
Wirme vorgesehen.

3. Auswirkungen der Planung

Die Umweltauswirkungen sind gesondert im Kapitel VIII erldutert.

3.1. Stidtebauliche Gestalt

Mit der Realisierung der MaBnahme erfolgt eine Aufwertung der Stadtteile Altendorf und
Frohnhausen durch eine attraktive Gestaltung eines neuen Siedlungsbereiches und der Wie-
dernutzung einer zentral gelegenen, derzeit untergenutzten Flache.

Hierdurch wird eine Riickgewinnung einer bisher nicht zugénglichen Fliche fiir die Offentlich-
keit erzielt.
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3.2. Verkehr

Die ErschlieBung des Baugebietes erfolgt tiber die OberdorfstraBBe. Dieses ist verbunden mit
einer Zunahme des Gesamtfahrverkehrs. Zur Versorgung des Plangebietes und der spateren
Grundstlicke im Plangebiet erfolgt gleichzeitig eine Anbindung an die vorhandenen Ver- und
Entsorgungsanlagen.

Entsprechend einer durchgefiihrten verkehrlichen Untersuchung (Verkehrsuntersuchung zum
Bebauungsplan ,Giiterbahnhof Essen-West" in Essen, Runge + Kiichler, Disseldorf, Mai 2011)
ergeben sich durch die Umsetzung der MaBnahme folgende Auswirkungen:

.Am Knotenpunkt OberdorfstraBe / SdlzerstraBe / KérnerstraBe verlingern sich die mittleren
Wartezeiten und die Riickstauldngen marginal, ohne dass sich die Verkehrsqualitdt ver-
schlechtert.

Die Verkehrsqualitdt der Einmiindung OberdorfstraBe / In der Hagenbeck verschlechtert sich
um eine Qualitdtsstufe von gut auf befriedigend, da die Verkehrsstréme der StraBBe In der
Hagenbeck aufgrund der hdheren Verkehrsbelastung auf der OberdorfstraBe linger auf eine
Liicke im bevorrechtigten Verkehr warten miissen.

Die Knotenstréme der Einmiindung OberdorfstraBe / StichstraBe Giiterbahnhofgelinde wer-
den weiterhin in einer guten Verkehrsqualitdt (QSV B) gefiihrt.

Die Beeintrdchtigungen der Knotenstrome auf der OberdorfstraBBe sind so gering, dass sepa-
rate Abbiegespuren in das zukiinftige Wohngebiet als nicht notwendig erachtet werden.

Die StichstraBe auf das Gliterbahnhofgeldnde miindet im Innenradius der Oberdorfstrale ein.
Aufgrund dieser Lage ist in der derzeitigen Situation die Anfahrsicht aus der StichstraBe auf
die vorfahrtsberechtigten Kfz der nérdlichen OberdorfstraBe nicht gewdhrleistet. Um eine
ausreichende Verkehrssicherheit herzustellen, sollte das StraBenrandparken an der Oberdorf-
straBe verboten und der Gehweg baulich vorgezogen und gegen parkende Autos gesichert
werden (z. B. durch Poller). Da die tatsdchlichen Fahrgeschwindigkeiten der Kraftfahrzeuge
auf der OberdorfstraBe (V85 = 46 km/h) geringer sind als die zuldssige Hochstgeschwindigkeit
von 50 km/h werden bei Umsetzung der empfohlenen MaBnahmen keine Verkehrssicherheits-
probleme gesehen. Eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der OberdorfstraBe oder gar eine
Signalisierung der Einmiindung sind nicht erforderlich.

Insgesamt zeigt das geplante Baugebiet auf dem ehemaligen Giiterbahnhof West nur geringe
verkehrliche Auswirkungen auf die benachbarten StraBen. Die Einfliisse der allgemeinen Ver-
kehrsentwicklung sind héher als die Verkehrserzeugung des Baugebietes. Aus Sicht der Ver-
kehrsplanung werden keine Bedenken gegen die Realisierung der geplanten Fldchennutzun-
gen gesehen. Der Standort in direkter Ndhe des S-Bahnhofs Essen West ist hervorragend fiir
die Aufnahme von Wohnbebauung geeignet.”

Hinsichtlich der Verbesserung der Verkehrssicherheit sollen im Zuge der Umsetzung der MaB-
nahme am Einmiindungspunkt an der OberdorfstraBe folgende punktuelle MaBnahmen umge-
setzt werden:

«Zur Gewdhrleistung der Verkehrssicherheit und zur Sicherstellung der Einhaltung des Sicht-
feldes der Anfahrsicht bei 40 km/h wird empfohlen, auf die drei StraBenrandparkstdnde ent-
lang der OberdorfstraBe im Abschnitt von der StichstraBe zur HagenbeckstraBe zu verzichten.

()
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Durch die Herausnahme des StraBenrandparkens entsteht die Mdglichkeit, eine Mittelinsel als
Querungshilfe in der Fahrbahn der OberdorfstraBe anzubieten. Fiir die Bewohner des geplan-
ten Wohngebietes und auch die vorhandenen Anwohner wird durch die Querungshilfe der
FuBweg beispielsweise zum Lebensmittelmarkt in der Hagenbeck oder zu den Schulen erleich-
tert. Fiir die in das Plangebiet einbiegenden Linksabbieger wird im Schutz der Mittelinsel
Stauraum fiir wartende Fahrzeuge geschaffen, so dass eine Behinderung des geradeausfah-
renden Verkehrs nahezu ausgeschlossen werden kann. (...) Ein Ausgleich der Parkstdnde kann
in der Zufahrt zum Bebauungsplangebiet oder in der Berliner StraBe geschaffen werden.”

Die Umsetzung der MaBnahmen dient der Erh6hung der Verkehrssicherheit. Die mdglichen
Orte fur die Realisierung liegen jedoch auBerhalb des Geltungsbereiches des Plangebietes. Die
Umsetzung der MaBnahmen wird durch eine vertragliche Regelung zwischen der Stadt Essen
und dem Bautrager Wilma Wohnen Rheinland GmbH gesichert.

3.3. Infrastruktur

Die Medienversorgung mit Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation ist zurzeit nur unzu-
reichend im Plangebiet vorhanden. Im Zuge der Umsetzung der MaBnahme werden die not-
wendigen Versorgungsleitungen verlegt.
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VI. Planinhalte

1. Planungsrechtliche Festsetzungen

Es wird darauf hingewiesen, dass unter Beriicksichtigung der v. g. Ergebnisse der energetischen
Uberpriifung der Entwurfsplanung der Bebauungsplan mit entsprechenden Festsetzungen
entwickelt worden ist. Die getroffenen Festsetzungen entsprechen eher allgemeinen Anforde-
rungen an eine energieeffiziente Bauweise. Weitergehende Regelungen sind nicht erfolgt bzw.
werden im stadtebaulichen Vertrag geregelt.

1.1.  Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Die Art der baulichen Nutzung im Plangebiet soll durch das neue Wohnquartier bestimmt
werden. Im Eingangsbereich wird das Plangebiet untergeordnet durch die bestehende Wohn-
nutzung und eine geplante gewerbliche Nutzung ergénzt.

1.1.1.  Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

Im Plangebiet ist die geplante Wohnnutzung als Allgemeine Wohngebiete (WA) gemaB § 4
BauNVO festgesetzt.

Grundsatzlich sollen in den geplanten Allgemeinen Wohngebieten vorwiegend Wohnnutzun-
gen untergebracht werden. Zur Ermdglichung erganzender Nutzungen ist daneben in einzel-
nen Gebduden bzw. Geschossen entsprechend der Charakteristik des durchmischten Umfeldes
eine wohnerganzende Nutzung wie z. B. kirchliche, soziale Einrichtungen oder Rdume fiir freie
Berufe oder kleingewerbliche Nutzungen/Dienstleistungen/nicht stérende Handwerksbetriebe
denkbar.

Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass in den Allgemeinen Wohngebieten der Versorgung
des Gebietes dienende Laden nicht zuldssig sind. Aufgrund der raumlichen Ndhe des Plange-
bietes zu den Versorgungszentren Frohnhausen und Altendorf, die eine fuBlaufige Erreichbar-
keit gewahrleistet, ist eine ausreichende Versorgung des Plangebietes gesichert. Der Ausschluss
des Einzelhandels entspricht auch dem Masterplan Einzelhandel 2011 der Stadt Essen, wonach
das Plangebiet keinen Versorgungsbereich darstellt.

Fiir die allgemeinen Wohngebiete sind des Weiteren die ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht storende Gewerbebetriebe, Anlagen fiir
Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen - gemaB § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO - unzu-
lassig, so dass eine unvertragliche Belastung durch Verkehr und Immissionen wiederum nicht
zu befiirchten ist.

Mit diesen Festsetzungen wird dem Standort im Umfeld einer heterogenen Nutzungsmischung
(Gewerbe, Wohnen, Infrastruktureinrichtungen etc.) Rechnung getragen und diese in vertrag-
lichem MaBe fortgefiihrt. Die Zulassigkeit nicht stérender Handwerksbetriebe und freier Beru-
fe stellt so auch eine adaquate Ergdnzung der gewerblichen Strukturen im Umfeld dar und
tragt zur Abrundung des mit erganzenden Einrichtungen bestehenden Bereichs in der Nach-
barschaft zum Plangebiet bei.

1.1.2. Hochstzuldssige Anzahl an Wohneinheiten (8 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
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In den WA-Gebieten 1 - 6 sind héchstens 2 Wohnungen je Wohngebaude zuldssig. Mit der
Beschrankung der Anzahl der Wohneinheiten pro Wohngebadude fiir die geplanten Allgemei-
nen Wohngebiete soll der stddtebaulichen Zielsetzung, ein Wohnquartier in Form einer Ein-
und Zweifamilienhausbebauung zu realisieren, ausdriicklich Rechnung getragen werden. In
Hinblick auf die Auslastung der vorhandenen sozialen Infrastruktur und der Verkehrsinfra-
struktur ist die Beschriankung der Wohneinheiten pro Wohngebaude auf der einen Seite erfor-
derlich und auf der anderen Seite vertraglich. ErfahrungsgemaB wird die Option, eine Einlie-
gerwohnung in einem Einfamilienhaus zu integrieren in ca. 30-40 % der Falle vorgenommen,
so dass die zusdtzlichen verkehrlichen Auswirkungen (Besucherstellplatze, Frequentierungen
der angrenzenden StraBen) entsprechend in der Planung beriicksichtigt wurden.

1.2. Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

Das im Eingangsbereich des Plangebietes an der OberdorfstraBe vorgesehene Baugebiet wird
als Gewerbegebiet (GE) gemaB § 8 BauNVO festgesetzt.

Mit dem Bebauungsplan wird in erster Linie das Ziel verfolgt, auf den Flachen des ehemaligen
Gliterbahnhof-West neue Wohnbauflachen zu entwickeln. Da es sich bei dem Gebiet ein-
schlieBlich der umliegenden Bebauung um ein gewachsenes gemischt genutztes Stadtquartier
handelt, wurde dem Charakter durch die Ausweisung des untergeordneten Gewerbegebietes
entsprochen. Daher befindet sich das Plangebiet in einem gewachsenen Bereich, so dass bei
dem Nebeneinander von Wohnnutzung und gewerblicher Nutzung mogliche Konflikte plane-
risch durch die Einschrankung der Zulassigkeit von Betrieben und Anlagen gemaB Abstandser-
lass vorgenommen wurde. Eine VergréBerung von Abstéanden der gewerblichen Nutzung ge-
genlber der bestehenden oder geplanten schiitzenswerten Nutzung ist aufgrund der beengten
Verhiltnisse nicht maglich. Fiir das Gewerbegebiet wurde innerhalb des Plangebietes keine
andere Lage gewahlt, da eine Gewerbenutzung im Eingangsbereich des Plangebietes an der
HauptverkehrsstraBe OberdorfstraBe/Berliner StraBe aufgrund der glinstigen verkehrlichen
Lage als sinnvoll angesehen wird. Fiir den gewerblichen Verkehr sind damit eine gute Erreich-
barkeit und eine fiir die geplante Wohnnutzung stérungsarme Verkehrsbewegung gegeben.
Der Gewerbeverkehr verbleibt in dem bereits verkehrlich belasteten Bereich an der Oberdorf-
straBe/Berliner StrafBe.

Das Baugebiet wird entsprechend der stidtebaulichen Planung und der Ziele des Bebauungs-
planes so festgesetzt, dass es in vertraglicher Nachbarschaft zu den geplanten Wohngebieten
und der Bestandsbebauung steht.

Aus Griinden des Immissionsschutzes sind im Rahmen der Bauleitplanung Abstdnde zwischen
Wohngebieten und Gebieten, in denen eine gewerbliche Nutzung mdglich ist, einzuhalten.
N&heres regelt der novellierte Runderlass des Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 06. Juni 2007 ,Abstande zwischen Industrie- bzw.
Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige fiir den
Immissionsschutz bedeutsame Abstinde (Abstandserlass)".

Nach der als Anhang 1 zum Erlass bezeichneten Abstandsliste sind die unterschiedlichen Be-
triebsarten 7 verschiedenen Abstandsklassen zugeordnet. Danach sind bestimmte Betriebsar-
ten nur in einer bestimmten Entfernung zu reinen Wohngebieten zulidssig. Der Abstand darf
bei einigen Betriebsarten dabei um eine Abstandsklasse verringert werden, wenn es sich bei
dem zu schiitzenden Gebiet um ein allgemeines oder besonderes Wohngebiet oder ein Klein-
siedlungsgebiet handelt bzw. um zwei Klassen verringert werden, wenn es sich um Misch-,
Kern- oder Dorfgebiete handelt.
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Im Bebauungsplan werden Nutzungseinschrankungen geméB Abstandserlass 2007 getroffen,
um im Ubergangsbereich von Gewerbe zu Wohnnutzungen unzumutbare Beldstigungen aus-
zuschlieBen.

Demnach sind in dem Gewerbegebiet Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen | - VIl nicht
zuldssig.

Ausnahmsweise zuldssig sind Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VII, wenn vom Betrei-
ber z. B. durch Gutachten nachgewiesen wird, dass die zuldssigen Immissionsgrenzwerte zu
den angrenzenden Wohngebieten eingehalten werden.

Festsetzungen zum Ausschluss von Anlagen, die einen Betriebsbereich im Sinne von § 3 Absatz
5a BImSchG bilden oder Teil eines solchen Betriebsbereiches wéren, sind nicht erforderlich.

Nach dem Grundsatz der Konfliktbewaltigung, der im Abwagungsgebot gemaB & 1 Abs. 7
BauGB seine Grundlage findet, muss jeder Bebauungsplan die von ihm geschaffenen oder zu-
rechenbaren Konflikte |6sen. Allerdings darf die Gemeinde von einer abschlieBenden Konflikt-
bewaltigung im Bebauungsplan Abstand nehmen, wenn bei vorausschauender Betrachtung die
Durchfiihrung der als notwendig erkannten KonfliktlésungsmaBnahmen aufBerhalb des Pla-
nungsverfahrens auf der Stufe der Verwirklichung der Planung sichergestellt ist. Dies gilt auch
fur Nutzungskonflikte, die sich aus der Errichtung und dem Betrieb eines Storfallbetriebs oder
genauer aus der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen, die einem Betriebsbereich bilden,
resultieren.

Die Konfliktlésung wiirde in der Ablehnung eines Genehmigungsantrages liegen, weil bei einer
dem BImSchG unterfallenden Anlage die Genehmigungsvoraussetzungen gemal3 § 6 Abs. 1 Nr.
1iV.m. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 BImSchG nicht erfillt sind. Diese sind nicht zuletzt
wegen der unmittelbaren Nachbarschaft zu der vorhandenen schutzwiirdigen Wohnbebauung
gegeben.

Die Erforderlichkeit der GE-Festsetzung und des Baugebietes ist oben ausfiihrlich beschrieben
und andere gewerbliche Betriebe sind entsprechend zulassig und vor allem gewiinscht.

GemaB den textlichen Festsetzungen sind in dem geplanten Gewerbegebiet Einzelhandelsbe-
triebe nicht zuldssig. Mit der Festsetzung soll vermieden werden, dass Einzelhandelsbetriebe
aufgrund ihres in der Regel hohen Bedarfes nach Flache und ihrer hohen Zahlungskraft andere
Gewerbebetriebe, wie Blironutzungen oder nicht wesentlich stérende Handwerksbetriebe, ver-
dréangen. Zudem besteht die Gefahr, dass durch die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben ein
hoher Besucherverkehr erzeugt wird, der zu einer zusatzlichen Larmbeeintrachtigung in den
umliegenden Wohnnutzungen flihren wiirde.

Uberdies verfolgt der neue Masterplan Einzelhandel 2011 der Stadt Essen u. a. das Ziel, die
Einzelhandelsentwicklung raumlich zu steuern. Dabei spielt die vorrangige Konzentration von
Einzelhandelsbetrieben in zentralen Versorgungsbereichen eine wesentliche Rolle. Vor diesem
Hintergrund soll innerhalb des Plangebietes keine Einzelhandelsnutzung planungsrechtlich
ermoglicht werden, da das geplante Gewerbegebiet auBBerhalb der zentralen Versorgungsbe-
reiche Altendorf und Frohnhausen liegt, aber gleichzeitig in ihrer rdumlichen N&he. Die Zulas-
sung von Einzelhandelsbetrieben im Plangebiet wiirde in dieser Lage der stadtentwicklungs-
planerischen Zielsetzung der Konzentration von Einzelhandel und der Entwicklung der Versor-
gungszentren Altendorf und Frohnhausen entgegenstehen. Die (Nah-)Versorgung der Bevdlke-
rung ist zudem gesichert.

Fassung vom 30.07.2012 28



Bebauungsplan Nr. 02/10
.Glterbahnhof Essen-West" VI. Planinhalte

In dem geplanten Gewerbegebiet sind die nach § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zuldssigen Nut-
zungen ,Lagerplatze und Tankstellen" nicht zuldssig. Hierdurch kann zusatzlicher Verkehr in-
nerhalb des Plangebietes herausgehalten werden.

Des Weiteren sind Bordelle, bordellartige Betriebe und Wohnungsprostitution nicht zuldssig
sowie die nach § 8 Abs. 3 BauNVO mdgliche Ausnahme von Vergniigungsstatten nicht Be-
standteil des Bebauungsplans.

Durch die Ansiedlung von Bordellen etc. und Vergniigungsstiatten konnen fiir das Gewerbege-
biet unerwiinschte Trading-Down Effekte durch Verdrangungsprozesse oder Verzerrungen des
Boden-/ Mietpreisgefiiges auftreten. Zudem sind bei der Ansiedlung Probleme hinsichtlich der
staddtebaulichen Integration und Stérungen des Ortsbildes zu erwarten. Mit der generellen
Unzuléssigkeit derartiger Nutzungen wird schlieBlich dem Schutzanspruch der benachbarten
Bewohner in den geplanten WA-Gebiete 1 - 6 Rechnung getragen. Mit dem Ausschluss dieser
Nutzungen wird auch zusatzlicher Verkehr innerhalb des Plangebietes und den angrenzenden
StraBen vermieden, was der Lirmminderung dient und dem Wunsch nach ruhigerem Wohnen
entgegenkommt.

1.3. Stellplatze, Garagen (§ 12 BauNVO)

Zur Deckung des bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplatzbedarfs sind Festsetzungen von
Stellplatzen und Garagen getroffen worden.

Ziel fir die geplanten Wohngebiete ist es, den ruhenden Verkehr weitestgehend zu biindeln
und ausschlieBlich an der HaupterschlieBung, abseits der Wohngrundstiicke und in der Nahe
der Larmemissionsquelle Bahnanlage unterzubringen. Hierdurch wird dem Ziel einer autoar-
men Siedlung Rechnung getragen. Die Unterbringung der Pkw erfolgt daher in Garagengrup-
pen, die sich an die notwendige Ldrmschutzwand anlehnen. Die bauordnungsrechtlich erfor-
derlichen Stellplatze fiir den ruhenden Verkehr kénnen in dem geplanten Wohngebiet nach-
gewiesen werden.

Durch die Biindelung des ruhenden Verkehrs an der HaupterschlieBung entstehen verkehrsar-
me Zonen im bebauten nordlichen Bereich des Plangebietes, die eine hohe Aufenthaltsqualitat
und Verkehrssicherheit insbesondere fiir spielende Kinder auf den 6ffentlichen Verkehrsfla-
chen schaffen.

Zur Regelung fiir die Unterbringung der Pkw auf privaten Flachen entlang der geplanten
Larmschutzanlage sind entsprechende, auf diese Losung zugeschnittene textliche Festsetzun-
gen in den Bebauungsplan aufgenommen worden, wodurch die gewiinschte stadtebauliche
Ordnung sichergestellt wird.

Fur die Allgemeinen Wohngebiete (WA-Gebiete 1 - 6) wird ein Stellplatz pro Hauseinheit
nachgewiesen. Dartiber hinaus ist vor den Garagen jeweils eine zweite Abstellmaglichkeit fir
PKW gegeben.

Mit Ausnahme des Gewerbegebietes sind im Plangebiet daher Stellplatze und Garagen nur in
Gemeinschaftsstellplatzen und -garagen zulassig. Gemeinschaftsstellplatze und -garagen sind
wiederum nur auf den festgesetzten Flachen flir Gemeinschaftsanlagen siidlich entlang der
HaupterschlieBung zuldssig.

In besonderen Situationen kdnnen die einzelnen geplanten Grundstiicke bzw. Hauseinheiten
mit dem Pkw angefahren werden. Fiir Ein- und Ausladevorgidnge oder vereinzelt vorkommen-
de Umziige oder Lieferungen bestehen somit kurze Transport- sowie ,Tragewege".
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Da zum heutigen Zeitpunkt fiir das geplante Gewerbegebiet keine konkreten Vorhaben vorlie-
gen, kann ein genauer Stellplatzbedarf fiir dieses Baugebiet nicht ermittelt werden. Der bau-
ordnungsrechtliche Nachweis der notwendigen Anzahl von Stellplatzen fiir ein Bauvorhaben
wird daher im Baugenehmigungsverfahren gefiihrt. Im Bebauungsplan bietet die groBziigig
dimensionierte liberbaubare Grundstiicksflache sowie die festgesetzte Flache fiir Stellplatze
ausreichend Flexibilitat fir die Unterbringung von Pkws auf dem privaten Grundstiick.

1.4.  Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)

Die vorgesehenen Stellplatzanlagen und Garagen im Siiden des Plangebietes sind im Bebau-
ungsplan entsprechend als Gemeinschaftsstellpldtze [ -garagen festgesetzt. Die festgesetzten
Flachen sind den entsprechend gekennzeichneten Bauflachen zugeordnet.

Die Festsetzung dient dem stidtebaulichen Ziel, den ruhenden Verkehr im Siiden des Plange-
bietes zu blindeln, um verkehrsarme Bereiche im Bereich der geplanten Wohnbebauung im
Norden zu schaffen sowie den gebietsinternen Verkehrslarm des ruhenden Verkehrs (An- und
Abfahren) im Bereich der Hauptlarmmissionsquelle Bahnanlage zu biindeln.

1.5.  Nebenanlagen

Zur Steuerung des Anteiles an baulichen Nebenanlagen und zur gestalterischen Unterordnung
von Gartenhdusern und Gerdteschuppen in den Baugebieten WA-Gebiete 1 -6 wird gem. § 14
Abs. 1 Satz 3 BauNVO festgesetzt, dass diese nur in den tGiberbaubaren Grundstiicksflachen
oder in den dafiir festgesetzten Fldchen fiir Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO mit einer maxi-
malen Grundflache von 7,50 gm und einer maximalen Firsthdhe von 2,50 m zulassig sind.

1.6.  MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Als MaBe der baulichen Nutzung werden fiir die Baugebiete die Grundflachenzahl GRZ und die
Geschossflachenzahl GFZ festgesetzt.

Des Weiteren werden Festsetzungen zur Zahl der Vollgeschosse getroffen. Die Festsetzung bie-
tet die Moglichkeit, dass die Ziele des stadtebaulichen Konzeptes mit der gebotenen Flexibili-
tat umgesetzt werden kdnnen.

Fiir das geplante Gewerbegebiet wird zusatzlich die Hohe der Oberkante der Gebdude mit

13 Meter liber Bezugspunkt der angrenzenden Verkehrsflache gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO
festgesetzt, da bei einer gewerblichen Bebauung nicht immer von der Ausbildung typischer
Geschosshohen wie bei einer Wohnbebauung ausgegangen werden kann. Die Festsetzung be-
riicksichtigt die Hohenentwicklung der benachbarten bestehenden Bebauung.

Der untere Bezugspunkt wird folgendermaBen definiert: Der Bezugspunkt der Hohe baulicher
Anlagen ist die gemittelte Hohe der fertig ausgebauten Verkehrsflache an der StraBenbegren-
zungslinie zwischen den Schnittpunkten der Verlangerung der duBeren Seitenwéande des Ge-
baudes mit der StraBenbegrenzungslinie.

1.6.1. Zuldssige Grundfldche (§ 19 BauNVO)

Die Grundflachenzahl (GRZ) fiir die Baugebiete im Plangebiet wird entsprechend ihrer Ober-
grenzen flr die Bestimmung des MaBes der baulichen Nutzung gem. § 17 BauNVO festgesetzt.
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Fir die geplanten Wohngebiete (WA-Gebiete 1-6) ergibt sich dadurch eine GRZ von 0,4 und
fiir das Gewerbegebiet (GE) eine GRZ von 0,8. Auf diese Weise wird eine dem stadtebaulichen
Zielkonzept entsprechende angemessene Ausnutzung ermdglicht und eine stadtebaulich ver-
tragliche Dichte im Sinne der BauNVO sichergestellt.

1.6.2. Zuldssige Geschossflache (§ 20 BauNVO)

Fiir die geplanten WA-Gebiete 1 - 6 wird eine Geschossflichenzahl von 0,8 festgesetzt. Mit
der Festsetzung der Geschossflachenzahl auf 0,8 kann eine zweigeschossige Bebauung ent-
sprechend der stadtebaulichen Planung realisiert werden.

Fiir das geplante Gewerbegebiet wird eine Geschossflachenzahl von 2,4 entsprechend der
Obergrenze der BauNVO festgesetzt.

Insgesamt wird mit einer groBzligigen Abgrenzung der Gberbaubaren Flachen fiir die Bauge-
biete und mit den festgesetzten Kenndaten eine ausreichende Flexibilitdt hinsichtlich der Be-
bauung gewahrleistet.

1.6.3. Anrechnung von Stellplatzen/ Garagen [ Gemeinschaftsanlagen

Fir die Allgemeinen Wohngebiete (WA-Gebiet 1 - 6) wird festgesetzt, dass in den WA-
Gebieten 1 - 6 den Grundstiicksflichen im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO Flichenanteile an
den Gemeinschaftsstellplatzen (GSt), Gemeinschaftsgaragen (GGa) hinzuzurechnen sind.

Die Festsetzung fordert eine flaichen- und kostensparende Bauweise aber auch eine stadtebau-
lich vertragliche Dichte sowie eine verbesserte Kompaktheit der Baukorper. Insbesondere vor
dem Hintergrund des energieeffizienten Bauens und des Klimaschutzes werden damit gute
Voraussetzungen geschaffen.

1.6.4. Zahl der Vollgeschosse

Fiir die WA-Gebiete 1 - 6 wird die Geschossigkeit mit Il Vollgeschossen festgesetzt. Mit dieser
Festsetzung wird den Zielen der stadtebaulichen Planung entsprochen. Da der gewerbliche
Bereich durch wohnvertrigliche Betriebe genutzt werden soll, ist eher von einer dienstleis-
tungsorientierten Nutzung auszugehen. Als MaB der baulichen Nutzung wird daher die Zahl
der Vollgeschosse mit Il Vollgeschossen festgesetzt.

Mit der Festsetzung einer derartigen Geschossigkeit wird eine Bauweise ermdglicht, die mit
ihrer Kompaktheit und einem giinstigen A/V-Verhiltnis entsprechend zur Energieeinsparung
beitragt.

1.7. Bauweise / Uberbaubare Grundstiicksflache / Stellung baulicher Anlagen (8 9 Abs.
1 Nr. 2 BauGB)

Die uberbaubaren Grundstiicksflachen der Baugebiete werden ohne Ausnahme durch Bau-
grenzen festgesetzt, die fiir die geplanten Wohngebiete unter Berlicksichtigung der Realisie-
rung unterschiedlicher Haustypen eine Tiefe von 14 m aufweisen. Durch die gewahlte raumli-
che Anordnung der tiberbaubaren Grundstiickflachen wird eine klare Gliederung und ein ein-
heitliches Erscheinungsbild der jeweiligen Zeilen erzielt. Mit der leicht bogenférmig ausgerich-
teten stddtebaulichen Anordnung der (iberbaubaren Grundstiicksflachen wird einer stringen-
ten und monotonen stadtraumlichen Abfolge entgegengewirkt. Fiir das geplante Gewerbege-
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biet sind groBziigig dimensionierte Baugrenzen festgesetzt, die einen mdglichst groBen Spiel-
raum fiir eine potentielle gewerbliche Ansiedlung ermdglichen.

Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass in den Allgemeinen Wohngebieten nur Hausgruppen
zuldssig sind. Die Festsetzung dient dem stadtebaulichen Ziel, im Plangebiet Reihenhduser zu
realisieren.

Die WA-Gebiete 1 - 6 erhalten wegen der besonderen Bebauungsform als Festsetzung eine
abweichende Bauweise gemaB § 22 Abs. 4 BauNVO. Die abweichende Bauweise ist entwurfs-
bestimmt festgelegt und ermdglicht eine Bebauung der Baugebiete mit folgendem Charakter:

Die Gebaude sind als Hausgruppen mit mehr als 50 Meter Lange zu errichten.

Im Sinne der energetischen Optimierung ist die festgesetzte Bauweise zur Erzielung einer
Kompaktheit und somit zur Reduzierung der Transmissionsverluste geeignet. Mit einer Gebau-
deldange, die bei zweigeschossigen Gebauden etwa 20 m nicht unterschreiten sollte, lsst sich
ein giinstiges A/V-Verhiltnis (Verhiltnis: A= AuBen- bzw. Hillfliche zum V= Volumen des
Baukdrpers) erreichen. Durch die abweichende Bauweise werden mit der Zul3ssigkeit einer
Gebiudelange von tiber 50 m noch giinstigere A/V-Verhiltnisse ermdglicht. Die maximal zu-
lassige Gebdudetiefe von 14 m ermdglicht des Weiteren in Bezug auf die Kompaktheit die Um-
setzung einer optimalen Baukdrpertiefe, welche zwischen 12 und 14 m liegt.

1.8. Verkehr, Ver- und Entsorgung

1.8.1. Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die ErschlieBung des Plangebietes ist durch das vorhandene StraBennetz mit der Anbindung
an die westlich des Plangebietes liegende OberdorfstraBe gesichert. Der Anschluss der Plan-
straBe erfolgt an die vorhandene Zufahrt siidlich der Hauser OberdorfstraBe Haus Nr. 75-81.

Im Ubergang zu den geplanten Wohngebieten verschwenkt die PlanstraBe in siidlicher Rich-
tung und fiihrt in West-Ost-Richtung parallel der in Betrieb bleibenden Bahnlinie und entlang
der trennenden Larmschutzanlage durch das Plangebiet. Nach ca. 280 m endet die PlanstraBe
in einer Wendeanlage, die so dimensioniert ist, dass dreiachsige Miillfahrzeuge hier wenden
kénnen.

Ausgehend von der HaupterschlieBung zweigen in nérdlicher Richtung Wohnwege ab, die die
geplante Wohnbebauung in drei Abschnitte gliedern und auf der jeweiligen Nordseite die ge-
planten Grundstticke erschlieBen. Die Wohnwege sind mit einer Mindestbreite ausgebaut und
sollen nur der direkten Anfahrt der Grundstiicke, z. B. zum Be- und Entladen fiir Anlieger die-
nen. Daher sind im Bereich der WohnstraBen auch keine Flachen zum langeren Abstellen der
Fahrzeuge vorgesehen. Die Wohnwege sind fiir dreiachsige Millfahrzeuge und im Notfall
durch Rettungsfahrzeuge befahrbar. Diese Nutzungsregelungen fiir die als Wohnwege dienen-
den festgesetzten 6ffentlichen Verkehrsflachen erfolgen Gber dem Widmungsrecht auf Grund-
lage des StraBen- und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen.

Die WohnstraBen werden als verkehrsberuhigte Mischverkehrsflachen ausgebaut und sind da-
her gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als 6ffentliche StraBenverkehrsflache besonderer Zweckbe-
stimmung [ verkehrsberuhigter Bereich festgesetzt. Die Herstellung und Gestaltung der Stra-
Benoberflache erfolgt in Abstimmung mit der Stadt Essen auf der Grundlage eines Erschlie-
Bungsvertrages.

Das geplante Gewerbegebiet ist Giber die vorhandenen ErschlieBungsstraBen angebunden.

Fassung vom 30.07.2012 32



Bebauungsplan Nr. 02/10
.Glterbahnhof Essen-West" VI. Planinhalte

Die HaupterschlieBung und die im Plangebiet liegenden vorhandenen 6ffentlichen Verkehrs-
flaichen werden durch den Bebauungsplan bestatigt und als 6ffentliche StraBenverkehrsfla-
chen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB festgesetzt. Die HaupterschlieBung wird zu einer Tempo-
30-Zone und wird im Separationsprinzip ausgebaut.

1.8.2. Versorgungsfliachen (§ 9 Abs. 1 Nr.12 BauGB)

Zur Versorgung des Plangebietes mit Elektrizitat ist die Beriicksichtigung einer Kom-
pakt-Trafostation notwendig. Hierfiir wird im Bebauungsplan eine Flache fiir Versorgungsan-
lagen mit der Zweckbestimmung Elektrizitat festgesetzt.

Mit der Umsetzung des Konzeptes geht der Einsatz eines klimafreundlichen Energieversor-
gungskonzeptes einher. Hierzu ist die Versorgung des geplanten Wohngebietes durch ein
Blockheizkraftwerk beabsichtigt. Dieses soll im Bereich der Wendeanlage und in der privaten
Griinflache errichtet werden. Im Bebauungsplan ist hierfir eine Flache flir Versorgungsanlagen
mit der Zweckbestimmung ,Kraft-Wirme-Kopplung” (KWK) festgesetzt.

1.8.3. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Uber die befahrbaren ErschlieBungsstraBen hinaus ist das Plangebiet iiber eigenstindige FuB-
und kombinierte FuB-/Radwege in das stadtische Umfeld integriert. So kann das Plangebiet
tiber die bestehende Treppenanlage von der HagenbeckstraBBe fuBlaufig erreicht werden. Eine
weitere kurze Verbindung wird zwischen dem Plangebiet und der HeinitzstraBe im Osten Uber
eine Rampenanlage flir FuBganger und Radfahrern hergestellt, so dass auch auf kurzem Wege
der S-Bahnhof Essen-West erreicht werden kann. Aufgrund der Gelindesituation ist im Uber-
gang vom Plangebiet zur HeinitzstraBe eine Wegeverbindung mit Kehre und erganzender
Treppenanlage Richtung S-Bahnhof vorgesehen.

Die Wegeverbindungen werden auf privaten Fldchen hergestellt und werden daher als
Gehrechte (FuB- und Radverkehr) zugunsten der Allgemeinheit gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB
im Bebauungsplan gesichert.

Innerhalb des Wohngebietes sind bei Notfdllen Feuerwehraufstellflachen notwendig. Fiir die
drei Abschnitte der Wohnbebauung sind in den Kreuzungsbereichen der Wohnwege entspre-
chende Flachen, die die festgesetzte private Griinflache tGberlagern, berlicksichtigt. Die Flachen
sind als Fahrrecht zugunsten der Feuerwehr gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB im Bebauungsplan
gesichert.

1.9. Natur und Landschaft

1.9.1. Private Griinflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Das Plangebiet sieht eine bauliche Gliederung vor. Es ist beabsichtigt drei Abschnitte fiir eine
Wohnbebauung zu entwickeln, die durch die WohnstraBBen und zu Teilen begleitend durch
private Griinflachen gegliedert werden sollen. Im dstlichen Teilbereich erfolgt die Festsetzung
einer groBeren zusammenhangenden privaten Griinflache. Diese ist im Kontext zur bestehen-
den intensiven Bepflanzung im Bereich der das Plangebiet nordlich begrenzenden Boschung
zu sehen.

Im westlichen Abschnitt ist an der nordlichen geplanten Bebauung, angelehnt an den Wohn-
weg eine private Griinflichen mit der Zweckbestimmung Spielbereich Typ C festgesetzt. Mit
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der Festsetzung wird die Umsetzung wohnortnaher und verkehrssicherer Spielbereiche fiir
kleine Kinder sichergestellt.

Innerhalb der privaten Griinflachen sind Zdune und sonstige Einfriedungen unzulassig, ausge-
nommen sind notwendige Vorrichtungen zur Absturzsicherung und zur Herstellung der Ver-
kehrssicherheit. Innerhalb der privaten Griinflache mit der Zweckbestimmung ,Griinanlage”
sind zudem Béanke aufzustellen und Wegeverbindungen anzulegen. Details zur Gestaltung,
Ausstattung und Bepflanzung einschlieBlich des Larmschutzwalls (z. B. Abstimmung der Aus-
flihrungsplanung mit Griin und Gruga Essen) werden im stadtebaulichen Vertrag geregelt.

1.9.2. Anpflanzen von Bdumen, Striuchern und sonstigen Bepflanzungen (8§ 9 Abs. 1 Nr. 25a
BauGB)

Auf den privaten Pkw-Stellplatzanlagen sind pro 5 Stellplatzen ein standortgerechter, mindes-
tens mittelkroniger Laubbaum, in der Pflanzglite von mindestens Stammumfang 18-20 cm,
anzupflanzen; die Baume sind liber die Stellplatzanlage verteilt anzupflanzen; die Baumbeete
missen mindestens 1,5 m x 1,5 m groB und begriint sein, sie sind mit einem Anfahrschutz zu
versehen. Diese Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Ausfallende Baume sind entspre-
chend nachzupflanzen.

Die Anpflanzungen sollen die privaten Pkw-Stellplatzanlagen mit Griin gliedern und beleben.

Auf diese Weise soll das Baugebiet attraktiv gestaltet und die Pkw-Stellplatzanlagen beschat-
tet werden, so dass sich die versiegelten Flachen nicht so stark aufheizen; auBBerdem soll durch
die Baume kiihle und feuchtere Luft entstehen (Verdunstungskalte).

Flachdacher sind mindestens extensiv zu begriinen. Die Mindeststéarke der Dran—, Filter— und
Vegetationstragschicht betrdgt 6 cm. Die Begriinung ist dauerhaft zu erhalten. Davon ausge-
nommen sind Hallen sowie Dachflachenbereiche, die fiir Anlagen zur Nutzung erneuerbarer
Energiequellen oder fiir erforderliche haustechnische Einrichtungen genutzt werden.

Die Flachdachbegriinung in dem Gewerbegebiet hat insbesondere die Aufgabe, Regenwasser
zu speichern, so dass es verzogert der Kanalisation oder dem nachsten Vorfluter zuflieBt. Au-
Berdem soll die Aufheizung der Luft durch das Flachdach in einem dicht bebaubaren Gewer-
begebiet abgemildert werden, so dass die Luft liber dem Gewerbegebiet nicht so stark auf-
steigt und deshalb nur wenig Luft in das Gewerbegebiet nachflieBen muss. Auf diese Weise
wird dem Gewerbegebiet und seiner Umgebung keine kiihle Luft entzogen.

Dacher von Garagen und tiberdachten Stellpldtzen sind mindestens extensiv zu begriinen. Die
Mindeststarke der Dran-, Filter- und Vegetationstragschicht betragt 6 cm. Die Begriinung ist
dauerhaft zu erhalten.

Die festgesetzte Flachdachbegriinung von Garagen- und Dachern von tberdachten Stellplat-
zen hat insbesondere die Aufgabe, Regenwasser zu speichern, so dass es verzogert der Kanali-
sation zuflieBt. AuBerdem soll durch die Begriinung ein Beitrag zur geringeren Aufheizung der
Luft geleistet werden.

In dem geplanten Gewerbegebiet sind Fassadenabschnitte ohne Fenster, Tlir- oder Tor6ffnun-
gen ab einer Breite von 10 m mindestens je 2 Ifd. m mit standortgerechten Schling- und Klet-
terpflanzen, in der Pflanzgiite von mindestens 3 Trieben, zu begriinen. Bei Schling- und Klet-
terpflanzen, die nicht selbst haften, sind Kletterhilfen anzubringen. Das Pflanzbeet muss min-
destens 40 cm x 40 cm groB sein. Diese Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten; ausfallende
Pflanzen sind entsprechend nachzupflanzen.
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Die Fassadenbegriinung hat insbesondere die Aufgabe, das Gewerbegebiet mit Griin zu glie-
dern und zu beleben. Auf diese Weise soll das Gewerbegebiet insbesondere attraktiv gestaltet
und die Aufheizung des Gewerbegebiets durch die Fassaden abgemildert werden.

Im Bebauungsplan wird textlich festgesetzt, dass die Larmschutzwand auf beiden Seiten min-
destens je 2 Ifd. Meter mit standortgerechten Schling- und Kletterpflanzen, in der Pflanzgiite
von mindestens 3 Treiben, zu begriinen ist. Bei schling- und Kletterpflanzen, die nicht selbst
haften, sind Kletterhilfen anzubringen. Das Pflanzbeet muss mindestens 40 cm x 40 cm groB3
sein. Diese Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten; ausgefallene Pflanzen sind entspre-
chend nachzupflanzen. Von dieser Festsetzung ausgenommen sind die Bereiche der Larm-
schutzwand, an die Garagen angebaut sind.

Die Begriinung der Larmschutzwand hat insbesondere die Aufgabe, die Aufheizung der Larm-
schutzwand, deren langerer Abschnitt mit der Breitseite nach Siden weist, abzumildern und so
zum Ziel der klimaschonenden Wohnsiedlung beizutragen. Die Begriinung der Larmschutz-
wand hat zudem die Aufgabe, das Baugebiet mit Griin zu gliedern und zu beleben.

1.10. Immissionsschutz (8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Die im Kapitel IV.7 dargelegte Immissionssituation ist ausfihrlich begutachtet worden. Im Fol-
genden sind notwendige Festsetzungen zu LarmschutzmaBnahmen aufgrund von Ver-
kehrslarmimmissionen ausgefiihrt und begriindet. Die Ergebnisse und die Beurteilung der
sonstigen Immissionen sind im Kapitel VIII Umweltauswirkungen nachzulesen.

Die Ergebnisse der verkehrlichen Immissionsberechnungen, hervorgerufen durch den Schie-
nenverkehr der benachbarten Bahnstrecke der Deutschen Bahn und den StraBBen- und Schie-
nenverkehr der HeinitzstraB3e, zeigen fiir die geplante Wohnbebauung, dass ,zur Tageszeit an
der bahnzugewandten Seite der ersten Bebauungsreihe die Orientierungswerte der DIN
18005-1 fiir ein allgemeines Wohngebiet um bis zu 5 dB(A) iiberschritten werden. Die 4 dB(A)
héheren Immissionsgrenzwerte der 16. BlImSchV werden geringfiigig um maximal 1 dB(A)
liberschritten. Diese Uberschreitungen kénnen auch fiir die schienenzugewandten AuBenbe-
reiche dieser Wohnhduser zugrunde gelegt werden.

Zur Nachtzeit betragen die Uberschreitungen des Orientierungswertes von 45 dB(A) aufgrund
des von der DB AG genannten hohen Giiterzugaufkommens bis zu 12 dB(A). Der Immissions-
grenzwert von 49 dB(A) wird in diesem Zeitraum um 8 dB(A) liberschritten.

An der schienenabgewandten Seite sind geringere Beurteilungspegel zu erwarten. Uberschrei-
tungen von Orientierungswert bzw. Immissionsgrenzwert kénnen aber auch zur Nachtzeit
nicht ausgeschlossen werden.

An der zweiten Bebauungsreihe sind aufgrund der gréBeren Entfernung und der Abschirmung
durch die vorgelagerten Gebdude im Erdgeschoss ca. 6 dB(A) und im 1. Obergeschoss ca. 3
dB(A) geringere Beurteilungspegel zu erwarten. Am westlichen und dOstlichen Rand ist die ab-
schirmende Wirkung etwas geringer.

Als Grundlage fiir die weitere Betrachtung der aufgrund des Verkehrs hervorgerufenen Im-
missionen wird als ungtinstigster Fall angenommen, dass die schienenfernere Bebauungsreihe
bereits realisiert ist, aber die schienennahe Bebauung noch nicht errichtet wurde. Hierfiir
ergeben sich die folgenden Aussagen:

o Zur Tageszeit wird der Orientierungswerte an der bahnzugewandten Seite um bis zu 3
dB(A) iiberschritten. Der Immissionsqrenzwert wird eingehalten.
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° Zur Nachtzeit wird der Orientierungswert um bis zu 11 dB(A) und der Immissionsgrenz-
wert um bis zu 7 dB(A) iiberschritten

Aufgrund dieser insbesondere zur Nachtzeit hohen Uberschreitungen der Orientierungs- und
Grenzwerte in beiden Szenarien sind zusdtzliche MaBnahmen vor Realisierung einer der Be-
bauungsreihen erforderlich.

Gesetzliche Vorgaben zur Grenze einer Gesundheitsgefdhrdung durch Verkehrsgerdusche gibt
es derzeit nicht. In einem héochstrichterlichen Urteil wird diese Grenze allerdings bei Beurtei-
lungspegeln von 70 dB(A) / 60 dB(A) (tags/nachts) angesetzt. Diese Werte werden zwar im
vorliegenden Fall nicht iiberschritten; aufgrund der Héhe der Uberschreitungen der Orientie-
rungswerte sollten aber unbedingt die im Folgenden beschriebenen MaBnahmen umgesetzt
werden.”

Aufgrund der insbesondere zur Nachtzeit hohen Uberschreitungen der Orientierungs- und
Grenzwerte durch den Schienenverkehrslarm der benachbarten Bahnstrecke der Deutschen
Bahn ist im Bebauungsplan als aktive LarmschutzmaBnahme siidlich der Garagenzeile eine
geschlossene Larmschutzwand festgesetzt. Diese Wand soll am Westrand des geplanten
Wohngebietes im rechten Winkel abgeknickt weitergeflihrt werden, um die Abschirmwirkung
in diesem Bereich auch fiir den Fall zu gewahrleisten, dass die Gewerbenutzung zeitlich spater
als die Wohnbebauung errichtet wird. Im 6stlichen Abschnitt wird anstelle der Wand ein Larm-
schutzwall festgesetzt. Der Lairmschutzwall hat in diesem Bereich den Vorteil, dass er land-
schaftlich in die private Griinfliche integriert werden kann. Uber die gesamte Linge von ca.
380 m haben die Larmschutzanlagen eine Hohe von 5,50 m und weisen fiir die Lirmschutz-
wand ein SchallddmmmaB von DLg = 20 dB, definiert und gemessen nach DIN EN 1793-2,
Ausgabe November 1997 Lirmschutzeinrichtungen an StraBen Priifverfahren zur Bestimmung
der akustischen Eigenschaften Teil 2: Produktspezifische Merkmale der Luftschalldimmung
und DIN EN ISO 10140-2, Ausgabe Dezember 2010 Akustik: Messung der Schalldimmung von
Bauteilen im Priifstand Teil 2: Messung der Luftschallddmmung, auf.

Die Errichtung der aktiven Larmschutzanlagen sollte hierbei vor, spatestens jedoch mit Ab-
schluss des ersten Bauabschnittes fertiggestellt sein. Die entsprechende zeitliche Umsetzung
der aktiven Larmschutzanlagen wird im Rahmen eines stidtebaulichen Vertrages gesichert.

Neben den durch den Schienenverkehr hervorgerufenen Immissionen gehen auch vom Stra-
Benverkehr relevante Emissionen aus.

Die Orientierungswerte der DIN 18005-1 von 55 dB(A) / 45 dB(A) werden in einem ca. 110 m
breiten Streifen parallel zur HeinitzstraBe lberschritten, die 4 dB(A) hoheren Immissions-
grenzwerte in einem 80 m breiten Streifen parallel zur StraBe.

Da allein durch aktive MaBnahmen kein ausreichender Schallschutz im Sinne der DIN 18005-1
und der 16. BImSchV erreicht werden kann, sind passive MaBnahmen erforderlich. Der Bemes-
sung dieser passiven MaBnahmen ist die Gesamtgerduschsituation zugrunde zu legen, die wie
dargelegt wesentlich von den StralBen- und Schienenverkehrsgerduschen bestimmt wird.

«Der erforderliche bauliche Schallschutz orientiert sich an den Anforderungen im kritischeren
Nachtzeitraum, da im Rahmen der Bauleitplanung eine Festlequng der Raumnutzung nicht
maéglich ist. Weil die Héhe der Abschirmwirkung von der Héhe des Aufpunktes abhdngig ist,
wurden Berechnungen fiir die Nachtzeit fiir Aufpunkte im Erdgeschoss und im 1. Oberge-
schoss durchgefiihrt. Die detaillierten Ergebnisse dieser Berechnung in Form von Fassadenbe-
lastungskarten sind dem Gutachten zu entnehmen.
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Danach kann das Erdgeschoss der schienenzugewandten Seiten der ersten Bebauungsreihe
dem Ldarmpegelbereich Il zugeordnet werden. Hier wird ein ausreichender Schallschutz bei
einem resultierenden BauschalldimmmaB R’y > 35 dB erreicht. Das 1. Obergeschoss ist auf-
grund der geringeren Abschirmwirkung dem Ldrmpegelbereich IV zuzuordnen, bei dem ein
resultierendes BauschalldimmmaB R'y > 40 dB gefordert wird. Bei einem denkbaren Ausbau
des Dachgeschosses sollten die gleichen Anforderungen wie im 1. Obergeschoss an die Dach-
haut und gegebenenfalls die Fenster zugrunde gelegt werden.

Auch wenn derzeit noch nicht eindeutig geklart ist, in welcher Reihenfolge die Gebdude er-
richtet werden, ergeben sich aufgrund der Lirmimmissionen keine Restriktionen fiir die Um-
setzung von moglichen Realisierungsabschnitten. Mit den entsprechenden passiven Schall-
schutzmaBnahmen kann die zweite, von den Bahnanlagen weiter entfernte Bebauungsreihe,
auch ohne die bahnnahe entstehen:

LAuch in diesem Fall ist das Erdgeschoss dem Ldrmpegelbereich Il und das Obergeschoss dem
Ldrmpegelbereich IV zuzuordnen. Die Nord- und Ostseite des dstlichen Komplexes in der
schienenferneren Reihe sind - unabhdngig von der Reihenfolge der Realisierung - aufgrund
der StraBenverkehrsgerdusche in allen Geschossen dem Ldrmpegelbereich Il bzw. IV zuzuord-

u

nen.

Unmittelbar entlang der Baugrenzen sind als jeweiliger ungiinstigster Realisierungsfall ent-
sprechende AuBenldrmpegel und daraus abgeleitete Lairmpegelbereiche durch das Gutachten
ermittelt und im Bebauungsplan festgesetzt worden.

Danach sind fiir die Luftschallddmmung von AuBenbauteilen mindestens die nachstehenden
Anforderungen des jeweiligen im Plan festgesetzten Larmpegelbereiches (siehe romische Zah-
len, die im Bebauungsplan enthalten sind) der DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau - zu erfiil-
len. Die Larmpegelbereiche sind differenziert nach Erdgeschoss bzw. Obergeschosse festgesetzt
(die kleinere Zahl gilt fiir das Erdgeschoss, der hohere Wert fiir das Obergeschoss), da aufgrund
der geplanten Larmschutzwand [ -wall in den Geschossen unterschiedliche Anforderungen an
den passiven Larmschutz gestellt werden.

In der Festsetzung wird klargestellt, dass es sich bei der Ermittlung um den unglinstigsten Fall,
namlich um die Errichtung des Gebdudes unmittelbar auf der Baugrenze handelt, also am
nachstgelegenen Ort zur Schallquelle mit der hochsten Anforderung an das Bauschalldamm-
maB. Wird von der Baugrenze abgeriickt und geht mit dem gréBeren Abstand ggf. eine Minde-
rung des AuBenpegels einher oder konnen durch andere MaBnahmen wie z. B. Grundrissan-
ordnung, Baukdrperstellung und Fassadengestaltung Pegelminderungen erreicht werden, sind
diese entsprechend im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen und somit geringe Damm-
mafBe der AuBenbauteile erforderlich.

Schlafraume und Kinderzimmer mit Fenstern in den Larmpegelbereichen Il bis IV miissen mit
schallgedammten Liftungssystemen ausgestattet werden, die im gedffneten Zustand die min-
destens erforderliche Gesamtschallddmmung der AuBenfassade nicht verschlechtern. Alterna-
tiv dazu kann die Liiftung von Schlafraumen lber larmabgewandte Fassadenseiten ermdglicht
werden.

Die folgende Aufstellung zeigt die daraus resultierenden schalltechnischen Anforderungen an
die AuBenbauteile der jeweiligen Fassade.
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Lirmpegel- | maBgeblicher BauschalldimmmaB R'w, res fiir
bereich AuBenldrmpegel Aufenthaltsrdu- | Biirordume u.4. (dB)
dB(A) me in Wohnun-
gen u.i. (dB)
Il 56 - 60 30 30
[l 61 - 65 35 30
v 66 - 70 40 35

Bei Realisierung der festgesetzten bzw. nachgewiesenen BauschalldimmmaBe werden Innen-
raumpegel fiir Aufenthaltsraume in Wohnungen u. 4. von 26 - 30 dB(A) sowie fiir Biiroraume
u. 4. von 26 - 35 dB(A) erreicht. Durch Einhaltung dieser Innenraumpegel wird sichergestellt,
dass in den Gebauden weder Kommunikations- noch Schlafstorungen auftreten.

.Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Gebdude im Gewerbegebiet auch Wohnrdume
fiir Betriebsinhaber oder -leiter eingerichtet werden. Aufgrund der Schienenverkehrsgerdu-
sche sollten Fenster schutzbediirftiger Rdume dieser Wohnungen ausschlieBlich an der quel-
lenabgewandten Nordseite des Gebdudes zugelassen werden. Fenster von Biirordumen an
dieser Seite sind maglich, da bei dieser Nutzung lediglich die Tageszeit zu beriicksichtigen ist.
In diesem Zeitraum werden sowohl der Orientierungswert fiir ein Gewerbegebiet von 65 dB(A)
als auch der entsprechende Immissionsgrenzwert von 69 dB(A) eingehalten.” In den Nacht-
stunden sind keine Betriebsstunden in Bliroraumen vorgesehen.

Aufgrund der Larmbelastung durch die Bahnanlage wird festgesetzt, dass Fenster von Aufent-
haltsrdumen in den nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulassigen Wohnungen fiir
Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie flir Betriebsinhaber und Betriebsleiter nur an der

larmabgewandten nordlichen Gebaudeseite zuldssig sind. Ein Nachweis zur Vertraglichkeit ist
hierbei im Einzelfall im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Genehmigung zu erbringen.

Auf den Freiflaichen wird in Folge der Lairmschutzwirkung der festgesetzten 5,5 m hohen
Larmschutzwand und des -walles der Orientierungswert der DIN 18005-1 fiir allgemeines
Wohngebiet von 55 dB(A) tags eingehalten. Hier liegen die Immissionen tiberwiegend maximal
zwischen 50 und 55 dB(A).

Weitere MaBnahmen aufgrund der sonst auf das Plangebiet einwirkenden und untersuchten
Schallimmissionen kdnnen vernachldssigt werden. Hierflir werden die anzusetzenden Grenz-
bzw. Richtwerte eingehalten oder aufgrund der bereits vorgenommenen SchallschutzmaB-
nahmen erfillt. Entsprechende Ausfiihrungen zu diesen Immissionen sind dem Kap. VIII Um-
weltauswirkungen zu entnehmen.

2. Landesrechtliche Festsetzungen

2.1. Gestalterische Festsetzungen nach BauO NW (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO
NRW)

Eine geordnete stadtebauliche Entwicklung erfordert Gber die planungsrechtlichen Festset-
zungen hinaus den Erlass von Vorschriften liber die Gestaltung der baulichen Anlagen. Im In-
teresse eines stadtebaulichen und architektonischen Gesamtbildes des Plangebietes und im
Hinblick auf ein harmonisches Einfligen in die Umgebung sind Ordnungsprinzipien in gestalte-
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rischer Sicht einzuhalten, ohne die individuelle Gestaltungsfreiheit des Einzelnen libermaBig
einzuschranken. Aus diesem Grund werden fiir den Bereich dieses Bebauungsplanes ortliche
Bauvorschriften gemaB § 86 BauO NRW aufgestellt.

2.1.1. Vorgarten

Um eine Mindesteingriinung der Vorgarten, die flir die Gestaltung des StraBenraumes eine
besondere Bedeutung aufweisen, zu gewahrleisten, sieht der Bebauungsplan hierfiir besondere
Gestaltungsregeln vor.

Demnach sind Vorgarten in den WA-Gebieten 1 - 6 unversiegelt anzulegen und gartnerisch zu
gestalten. Dabei diirfen befestigte Flichen insgesamt 50 % der Vorgartenflache nicht Gber-
schreiten. Davon ausgenommen sind die notwendigen Zuwegungen.

Ein Vorgarten ist hierbei die Flache zwischen der StraBenbegrenzungslinie und der nordlichen
Bauflucht in der kompletten Breite des Grundstiickes.

Zur Sicherung der Gestaltqualitit im Ubergang zum 6ffentlichen Raum sollen die Standorte
fir Millbehalter baulich eingefasst oder dauerhaft begriint werden.

2.1.2. AuBere Gestaltung baulicher Anlagen

Um einen gewissen Formenrahmen zu verfolgen, sind in den Wohngebieten (WA-Gebiete 1 -
6) lediglich Satteldacher, angepasst an den Bestand zuléssig. Hierbei ist eine Dachneigung von
> 30° zulassig. Die Festlegung der Dachform und Festlegung einer Mindestdachneigung ge-
wahrleistet ein Einfligen der Dachformen in die umgebenden Bebauungsstrukturen. Zudem
ermoglicht die Festsetzung der Dachausbildung die Voraussetzungen fiir einen Ertrag an Son-
nenenergie durch Photovoltaikanlagen auf stidlich ausgerichteten Dachflachen, da mit der
Festsetzung giinstige Neigungswinkel flr die aktiven Solarenergieanlagen erreicht werden
kénnen. Planungsrechtlich werden damit sehr glinstige Voraussetzungen fiir die Nutzung er-
neuerbarer Energien im Sinne des Klimaschutzes im Plangebiet geschaffen.

Baulich zusammenhangende Hauptbaukdrper sind mit gleicher Dachform und -neigung aus-
zuflihren. Auch die Gestaltung der Gebdudefassaden ist mit den Nachbargebauden innerhalb
der Hausgruppen abzustimmen. Wird an ein bestehendes Gebdude angebaut, so ist dessen
Dachform und -neigung, die Art und Farbgebung der Dacheindeckung sowie die Gestaltung
der AuBenwande zu libernehmen. Die vorgenannten Festsetzungen definieren innerhalb des
Plangebietes einen gemeinsamen Formen- und Materialkanon, der aber noch Freirdaume fiir die
individuelle Gestaltung der einzelnen Gebaude gewdahrleistet.

Hinsichtlich der Gestaltung von Garagen ist im Bebauungsplan festgesetzt, dass diese nur mit
Flachdachern errichtet werden diirfen. Die zwingende Festsetzung eines Flachdaches fiir Gara-
gen ist die Voraussetzung fiir die Begriinung der Dachflichen (wie bereits im Kapitel VI. 1.12
beschrieben). Die Begriinung hat giinstige Auswirkungen auf den Naturhaushalt. Eine hinrei-
chende Sicherung im Sinne der Umweltbelange ist durch die Festsetzung von Flachdéchern fiir
Garagen erforderlich. Zusatzlich werden die steigenden Anforderungen an den Klimaschutz
berlicksichtigt.

Dariiber hinaus wird im Bebauungsplan textlich festgesetzt, dass Dachaufbauten insgesamt
50 % der Breite der darunter liegenden AuBenwand nicht liberschreiten diirfen und von der
jeweiligen Giebelwand mindestens 1,25 m Abstand einhalten miissen. Briistungen von Gau-
ben/Dacheinschnitten sind in den Dachschragen unterzubringen. Dachaufbauten im ausge-
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bauten Spitzboden/Studio sind unzulissig. Pro Gebaudeseite ist immer nur eine Form des
Dachausbaus (Dachgaube oder Dacheinschnitt) zuldssig. Diese Festsetzung trigt aus gestalteri-
scher Sicht zu einer harmonisch gestalteten Dachlandschaft bei.

2.1.3. Firstrichtung

Fiir die geplante Bebauung in den Allgemeinen Wohngebieten wird die Fristrichtung vorgege-
ben. Mit der Festlegung der Firstrichtung wird gewahrleistet, dass die Bebauung einen einheit-
lichen Charakter erhilt. Des Weiteren werden durch die Festlequng der Firstrichtung optimale
Voraussetzungen zur Nutzung von aktiver Sonnenenergiegewinnung geschaffen.

2.1.4. Einfriedung

In den Wohngebieten (WA-Gebieten 1 - 6) sind Einfriedungen, die an einer 6ffentlichen Ver-
kehrsflache oder privaten Griinflaiche angrenzen, nur als Hecken zuldssig. Von der Festsetzung
ausgenommen sind Gartentore. Begleitend zu diesen Heckenpflanzungen sind auch Zune und
offene Gelidnder bis zu 1,2 m Hohe an der von der Verkehrs-/Griinfliche abgewandten Seite
zulassig.

Des Weiteren ist der Sichtschutz zwischen Terrassen geregelt. Bauliche Einfriedungen zum
Zwecke des Sichtschutzes (z. B. Mauern, Flechtzidune) sind nur in Terrassenbereichen, die un-
mittelbar an das Gebaude anschlieBen, bis zu einer Tiefe von max. 4,0 m zulassig.

Zur Auspragung eines harmonischen, gestalterischen Erscheinungsbildes der Baugrundstiicke
wird durch die Gestaltung der Einfriedungen ein Beitrag geleistet. Hierflr sieht der Bebau-
ungsplan einen einheitlichen Gestaltungsrahmen vor. Das Anpflanzen von Hecken und die
Beschrankung von Zaunen zur 6ffentlichen Verkehrsflache und Griinflache leisten hierbei ei-
nen Beitrag zur Sicherung einer Mindestbegriinung und Auflockerung der Grundstiicksberei-
che.

3. Kennzeichnungen

3.1. Flachen unter denen der Bergbau umgeht (§ 9 Abs. 5 Nr. 2 BauGB)

Ein Teil des Plangebietes ist gemaB § 9 Abs. 5 BauGB als "Flache, unter der Bergbau umgeht”
gekennzeichnet.

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegt im Einwirkungsbereich ehemaligen tiefen,
oberflachennahen und tagesnahen Bergbaus. In den durch Signatur gekennzeichneten Flachen
sind weitere Untersuchungsbohrungen erforderlich. Es ist damit zu rechnen, dass Sicherungs-
und SanierungsmaBnahmen erforderlich werden. Im Rahmen des Baugenehmigungs- bzw.
Freistellungsverfahrens ist ein bergschadenstechnischer Standsicherheitsnachweis zu erstellen.

3.2. Flachen, deren Boden erheblich mit umweltgefahrdenden Stoffen belastet sind
(8 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes durch Signatur gekennzeichneten Flachen wei-
sen erhebliche Belastungen auf. Die Flache des Plangebietes ist im Kataster tiber Altstandorte
und Altablagerungen der Stadt Essen unter der Katasternummer 08/5.16 - ehemalige Eller-
Montan-Tankstelle - und unter der Katasternummer 08/3.07 - ehemaliger Gliterbahnhof Es-
sen-West und Anschiittung - erfasst. Fiir die Baureifmachung zu Wohnungsbau- und Garten-
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zwecken und fiir einen Kinderspielbereich sind die Vorgaben des genehmigten Sanierungspla-
nes der M & P Ingenieurgesellschaft mbH Hagen vom 10.07.2012 einzuhalten. Die Umsetzung
des Sanierungsplanes wird durch die Eintragung einer Baulast vor dem Satzungsbeschluss des
Bebauungsplans gesichert.

4, Hinweise

4.1. Stadtebauliche Vertrage
Folgende Vertrdage liegen dem Bebauungsplan zugrunde:
- Stadtebaulicher Vertrag

4.2. Gutachten
Folgende Gutachten liegen dem Bebauungsplan zugrunde:

- Bebauungsplan ,Glterbahnhof Essen-West" an der HagenbeckstraBe in Essen-Altendorf,
Bergschadentechnische Beurteilung; DMT Bergbau Service; Essen, 22.02.2011, einschlie3-
lich erganzender Aussagen vom 14.12.2011.

- Gutachterliche Stellungnahme, Prognose der Erschiitterungsimmissionen durch Schienen-
verkehr fiir die geplante Wohnbebauung auf dem Geldnde des ehemaligen Giiterbahnho-
fes West in Essen; DMT GmbH & Co. KG; Essen, 02.10.2009, einschlieBlich erganzender
Aussagen vom 23.02.2012.

- Gutachten, Gerduschemissionen und -immissionen durch Schienen- und StraBenverkehr
sowie durch Anlagen an der geplanten Wohnbebauung auf dem Geldnde des ehemaligen
Guterbahnhofes Essen-West; TUV NORD Systems GmbH & Co. KG; Essen, 20.01.2012.

- Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan ,Giiterbahnhof West" in Essen; Runge + Kiich-
ler, Ingenieure flir Verkehrsplanung; Diisseldorf; Mai 2011.

- BV Bahnhof Essen-West, HagenbeckstraBe Zusammenfassende Darstellung bisheriger Gut-
achten; M&P Ingenieurgesellschaft; Hagen; Oktober 2009.

- BV Bahnhof Essen-West, HagenbeckstraBBe Altlasten- und abfalltechnische Erkundung;
ME&P Ingenieurgesellschaft; Hagen, Juli 2010.

- Giterbahnhof Essen-West, HagenbeckstraBBe in 45143 Essen - Sanierungsplan -; M&P
Ingenieurgesellschaft; Hagen; 10.07.2012

- Bebauungsplan Nr. 02/10, Giiterbahnhof Essen-West, Landschaftspflegerischer Fachbei-
trag; plan b alternativen; Duisburg, 10.02.2012;

- Artenschutzrechtliche Priifung zum Bebauungsplan 02/10, Essen Frohnhausen; biopace -
Biiro fiir Planung, Okologie und Umwelt; Miinster, 30.01.2012;

- InWIS- Kurzgutachten, HagenbeckstraBe in Essen-Frohnhausen, Beurteilung eines geplan-
ten Neubauprojektes; InWIS - Institut flir Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt-
und Regionalentwicklung an der Ruhr-Universitat Bochum; Bochum, Juni 2009;
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- Gutachterliche Stellungnahme zur Standsicherheit der Stiitzmauer ,HagenbeckstraBe" am
nordlichen Rand des Gliterbahnhofs Essen-West im Sinne einer Bauwerkspriifung nach
DIN 1076; Ingenieurgesellschaft fiir Geotechnik mbH Schutz, Walz, Pulsfort, Dreng -
Wuppertal; Wuppertal, 20.10.2010.

4.3. Relevante Unterlagen

Samtliche bei der Planaufstellung angewandte Gutachten, Richtlinien, Verordnungen, Satzun-
gen, Erlasse, technische Regelwerke, DIN-Normen und sonstige Vorschriften (z. B. TA Larm, DIN
4109 - Schallschutz im Hochbau- etc.) konnen im Amt fiir Stadtplanung und Bauordnung,
Deutschlandhaus, Lindenallee 10, 5. Etage, Zimmer 501 an jedem behordlichen Arbeitstag
wahrend der Dienststunden eingesehen werden.

4.4, Spielplatze

Fiir Spielflachen, die bei Errichtung von Wohngebaduden bereitzustellen sind, gilt die "Satzung
der Stadt Essen (iber die Lage, GroBe, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung von
Spielflachen fiir Kleinkinder vom 30. September 1997 (Amtsblatt der Stadt Essen, Nr. 41 vom
10.10.1997), zuletzt gedndert am 26.10.2001 (Amtsblatt der Stadt Essen, Nr. 44 vom
02.11.2001, S. 380)".

4,5. Baumschutz

Fir das Plangebiet gilt die Satzung zum Schutze des Baumbestandes der Stadt Essen (Baum-
schutzsatzung) vom 06.07.2001 (Amtsblatt der Stadt Essen, Nr. 28, S. 227), geandert durch die
Satzung vom 06.10.2005 (Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 41, S. 318).

4.6. Bodendenkmiler

Bei Vollzug der Planung kdnnen bisher unbekannte Bodenfunde/ -denkméler entdeckt werden.
Diese sind unverziiglich der Stadt Essen (Untere Denkmalbehorde) anzuzeigen.

4.7. Umgang mit Niederschlagswasser

Aufgrund der Bodenbelastungen ist eine gezielte Versickerung des im Plangebiet anfallenden
Niederschlagswassers nicht zuldssig. Das anfallende Niederschlagswasser von befestigten Stra-
Benflachen, Dachflachen, Stellplatzen und Zufahrten ist in die ortliche Kanalisation einzulei-
ten.

Die ortsnahe Einleitung des Niederschlagswassers in ein Gewasser ist aufgrund des Fehlens
eines flr die Einleitung geeigneten Gewdssers in raumlicher Umgebung auszuschlieBen.

4.8. Einleitung von Grundwasser

Die Einleitung von Grundwasser (z. B. Drainagewasser, Grubenwasser) in die 6ffentliche Kana-
lisation ist gem. § 7 Abs. 5 der Entwasserungssatzung der Stadt Essen grundsatzlich nicht zu-
lassig.
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49. Grundwasser

Da qualitative Beeintrachtigungen des Grundwassers, insbesondere durch organische Schad-
stoffe, nicht auszuschlieBen sind, ist vorsorglich auf eine Forderung von Grundwasser, z. B.
zum Zweck der Gartenbewadsserung zu verzichten.

4.10. Umgang mit anfallendem Bodenaushub

Der bei den Erdarbeiten als Abfall anfallende Aushub bzw. Bauschutt ist ordnungsgemaB und
schadlos gemaB § 5 Abs. 3 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) zu entsorgen.
Die Pflicht zur Verwertung von Abféllen ist einzuhalten, soweit dies technisch moglich und
wirtschaftlich zumutbar ist.

Fiir den Fall, dass eine Verwertung nicht mdglich ist, sind die Griinde hierfiir darzulegen. Dies
kann z. B dann gegeben sein, wenn die BeseitigungsmaBnahme die umweltvertraglichere Lo-
sung darstellt.

Soweit Aushubmassen nach Vorgaben des Bundesbodenschutzrechts an Ort und Stelle nicht
wieder eingebaut werden konnen und aufgrund von Schadstoffbelastungen als gefdhrlicher
Abfall gemaB der Abfallverzeichnisverordnung (AVW) einzustufen sind, sind die Vorschriften
der Nachweisverordnung (NachwV) hinsichtlich der Nachweis- und Registerfiihrung zu beach-
ten.

Die erfolgte Verwertung bzw. Beseitigung der angefallenen Abfélle ist der Unteren Abfallwirt-
schaftsbehorde im Umweltamt der Stadt Essen, Untere Abfallwirtschaftsbehorde, Rathaus,
45121 Essen, Email: uawb@umweltamt.essen.de, durch Vorlage geeigneter Belege (mdglichst
in digitaler Listenform) nachzuweisen.

Fur einen Wiedereinbau von vorhandenen Auffiillungsbéden und/oder Einbringen von RCL-
Material ist eine wasserrechtliche Erlaubnis notwendig.

4.11. Kampfmittel

Es ist nicht auszuschlieBen, dass Kampfmittel im Boden vorhanden sind. Bei Aushubarbeiten
mittels Erdbaumaschinen wird eine schichtweise Abtragung um ca. 0,50 m sowie eine Be-
obachtung des Erdreichs hinsichtlich Veranderungen wie z. B. Verfarbungen, Inhomogenitaten
empfohlen. Generell sind Bauarbeiten sofort einzustellen, sofern Kampfmittel gefunden wer-
den. In diesem Fall ist die zustdndige Ordnungsbehdrde, der Kampfmittelraumdienst oder die
nachstgelegene Polizeidienststelle unverziglich zu verstandigen.

Erfolgen zusatzliche Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbei-
ten, Pfahlgriindungen etc. wird eine Sicherheitsdetektion zwingend erforderlich.

Vor Durchfiihrung evtl. erforderlicher groBerer Bohrungen (z. B. Pfahlgriindung) sind Probe-
bohrungen (70 bis 120 mm Durchmesser im Schneckenbohrverfahren) zu erstellen, die ggf. mit
Kunststoff- oder Nichtmetallrohren zu versehen sind. Danach Uberpriifung dieser Probeboh-
rungen mit ferromagnetischen Sonden. Simtliche Bohrarbeiten sind mit Vorsicht durchzufiih-
ren. Sie sind sofort einzustellen, sobald im gewachsenen Boden auf Widerstand gestoBen wird.
In diesem Falle ist umgehend der Kampfmittelrdaumdienst zu benachrichtigen. Sollten die v. g.
Arbeiten durchgefiihrt werden, ist dem Kampfmittelrdumdienst ein Bohrplan zur Verfligung zu
stellen.
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VIl. Stidtebauliche Kenndaten

Flachenbilanz

Stiadtebauliches

Konzept
Flache (m2)
Plangebiet gesamt 35.640
Nettobauland gesamt
Wohnen 14.160
Gewerbe 1.680
Gemeinschaftsanlagen 3.160

Griinflachen gesamt

Priv. Griinflache
(davon 1.520 m2 als L4rm- | 8.760

schutzwall)
ErschlieBung gesamt 7.060
Larmschutz 820

zzgl. Wallanlage innerhalb
der priv. Griinflache

Tab. 1 Stidtebauliche Kenndaten
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VIIl. Umweltauswirkungen

Da das Planverfahren auf der Grundlage des § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innentwick-
lung durchgefiihrt wird, ist fiir das Vorhaben keine Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltver-
traglichkeitspriifung begriindet.

1. Schutzgut Mensch, seine Gesundheit und Bevolkerung

Das Plangebiet wird erheblich beeintrachtigt durch Immissionen wie Larm und Erschiitterung
aus angrenzenden Bereichen.

1.1. Larm

Alle genannten Larmbeeintrachtigungen auf das Plangebiet wurden in einem Schallgutachten
vom TUV-Nord (Geriauschemissionen und -immissionen durch Schienen- und StraBenverkehr
sowie durch Anlagen an der geplanten Wohnbebauung auf dem Gelande des ehemaligen Gii-
terbahnhofes Essen-West, 20.01.2012) ermittelt und bewertet.

Die groBte Larmbeeintrachtigung fir das Plangebiet geht von der siidlich angrenzenden Bun-
des- und S-Bahn-Strecke aus. Durch die raumliche Ndhe des Plangebietes zur direkt ostlich
liegenden HauptverkehrsstraBe ,HeinitzstraBe" mit zwei stiindlich mehrfach verkehrenden
StraBenbahnlinien kommt es ebenfalls zur Beeintrachtigung der Wohnbebauung durch Stra-
Ben- und Schienenverkehrslarm.

Es wird von maglichen gesundheitsschidlichen Auswirkungen auf den Menschen durch die
Larmbeeintrachtigungen aus dem StraBen- und Schienenverkehr ausgegangen. Die Auswir-
kungen und die entsprechenden LarmschutzmaBnahmen sind im Kapitel VI.1.10 ausfihrlich
wiedergegeben.

Weitere und im Folgenden wiedergegebene Larmemissionsquellen waren Gegenstand der
schalltechnischen Begutachtung:

Stidlich der Bahntrasse und westlich des Bahnhofgebaudes befindet sich die Eissporthalle Es-
sen-West. Hier sind Lirmimmissionen zu erwarten aus sportlichen Veranstaltungen (Training
und Meisterschaftsspiele eines Essener Eishockeyvereins), freier Eislaufzeit fiir die Offentlich-
keit und vereinzelten Veranstaltungen mit Musikdarbietung. Aus der Griinflache an der Hei-
nitzstraBe sind Lirmemissionen durch die Nutzung des Spielplatzes und der Ballspielwiese zu
erwarten. Das im Bebauungsplan festgesetzte Gewerbegebiet kann zur Lirmbeeintrachtigung
bei den umliegenden bestehenden und der geplanten Wohnnutzung fiihren. Mdgliche Immis-
sionen durch StraBenverkehr aus der HagenbeckstraBe und Berliner StraBe sind zu betrachten.

Die Untersuchung der Ldrmbeeintrachtigung aus der Eissporthalle ergab, dass bei Meister-
schaftsspielen die Immissionsrichtwerte der maBgeblichen 18. BImSchV von 55 dB(A) tags und
40 dB(A) nachts fiir allgemeines Wohngebiet unterschritten werden. Sowohl in den sonntégli-
chen als auch in den werktdglichen Ruhezeiten bleiben die Lirmimmissionen unterhalb der um
tags 5 dB(A) geringere Immissionsrichtwerte der 18.BImSchV. Bei seltenen Ereignissen (Sport-
veranstaltungen an maximal 18 Tagen im Jahr und nicht an zwei aufeinanderfolgenden Wo-
chenenden), fiir die nach 22:00 Uhr ein Immissionsrichtwert von 50 dB(A) gilt, werden eben-
falls eingehalten. Eingehalten werden auch die Immissionsrichtwerte nach TA Larm bei Musik-
darbietungen/Diskoveranstaltungen in der Eissporthalle. Die Musikwiedergabe wird regelméaBig
um 22.00 Uhr abgeschaltet. Finden Veranstaltungen mit Musikdarbietungen an maximal 10
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Tagen im Jahr und nicht an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt (vorausgesetzt, die
Gesamtzahl aller seltenen Sportereignisse und aller Musikveranstaltungen betragt zusammen
nicht mehr als 18 im Jahr), sind diese nach TA-Larm als seltene Ereignisse zu werten, fiir die
nach 22.00 Uhr eine Immissionsrichtwert von 55 dB(A) zugrunde zu legen ist. Dieser Immissi-
onsrichtwert wird eingehalten.

Hinsichtlich der Lairmentwicklung durch den Parkplatzverkehr an der Halle ist am Tage (bis
22.00 h) davon auszugehen, dass der Immissionsrichtwert von 55 dB(A) nach TA Lirm einge-
halten wird.

Selbst bei vollstandiger Entleerung des Parkplatzes nach 22:00 Uhr kann eine Uberschreitung
zwar nicht ausgeschlossen werden, der Immissionsanteil des Parkplatzes liegt aber nur gering-
fligig liber dem Pegel der Fremdgerdusche am Rande des Plangebietes.

Die Gerdusche von Kinderspielpldtzen wurden vom Gesetzgeber als sozial addquate Gerdusche
eingestuft und unterliegen nicht den immissionsschutzrechtlichen Vorgaben. Fir Ballspielwie-
sen ist dieses Privileg aktuell nicht eindeutig belegt. Die Gerauschanteile wurden wie Sportan-
lagengerdusche behandelt und gemaB den Vorgaben der 18. BImSchV beurteilt. Es ergeben
sich keine Uberschreitungen der zulssigen Immissionsrichtwerte.

Die geplante Gewerbeflache ist aus immissionsschutzrechtlicher Sicht realisierbar, wenn die
Art der anzusiedelnden Betriebe auf nicht storende Betriebe beschrankt wird. Die Zuldssigkeit
von Betrieben richtet sich hierbei nach dem Abstandserlass NRW 2007. Ausnahmen sind in
Einzelfillen von den Ergebnissen einer schalltechnischen Untersuchung abhangig zu machen.

Die Immissionen von der HagenbeckstraBe nordlich des Plangebietes und der Berliner StraB3e
westlich des Plangebietes kdnnen vernachlassigt werden.

Zusammenfassend werden die Auswirkungen aufgrund der Lirmimmissionen durch folgende
Festsetzungen im Bebauungsplan minimiert:

- Anordnung der ersten Gebdudereihe parallel zur Bundes- und S-Bahn-Strecke;

- Larmschutzwand (Hohe 5,5m) und Ladrmschutzwall auf der Stidseite der Wohnbebau-
ung/des Plangebietes;

- Zum Schutz vor Verkehrsldrm sind passive SchutzmaBnahmen an den mit Lairmpegelbe-
reich Il und IV gekennzeichneten Baugrenzen vorzusehen;

- Fur das Gewerbegebiet wird als SchutzmaBnahme festgesetzt, dass Fenster von Aufent-
haltsraumen in Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie fiir Betriebs-
inhaber und Betriebsleiter nur an der larmabgewandten nérdlichen Gebaudeseite zuladssig
sind.

- Zur Gewahrleistung einer wohnvertraglichen Gewerbenutzung wird die Zuldssigkeit von
storenden Betrieben tiber die Anwendung des Abstandserlass beschrankt.

1.2.  Erschitterungen

Zur Beurteilung der zu erwartenden Erschiitterungen, hervorgerufen durch den angrenzenden
Schienenverkehr, ist vom Bliro DMT GmbH & Co. KG die ,Gutachterliche Stellungnahme -
Prognose der Erschiitterungsimmissionen durch Schienenverkehr fiir die geplante Wohnbe-
bauung auf dem Gelande des ehemaligen Guiterbahnhofs West in Essen”, datiert auf den
02.10.2009, erarbeitet worden:
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In der Nacht vom 27.08.2009 auf den 28.08.2009 wurden entlang eines Messquerschnitts Er-
schitterungsimmissionen ermittelt, die vom Zugverkehr ausgingen. Die starksten Erschitte-
rungen wurden durch Regional-Express-Ziige hervorgerufen. Die zu untersuchenden Erschiit-
terungsquellen konnten in den aufgezeichneten Seismogrammen anhand der Signalform ein-
deutig identifiziert werden.

Aus den Messdaten der Messkette wurden mit Hilfe einer Prognoserechnung die zu erwarten-
den Schwingungsgeschwindigkeiten im Freifeld ermittelt. Um ein konservatives Ergebnis mit
einer hohen Unterschreitungswahrscheinlichkeit zu erhalten, wurde die Abschdtzung der zu
erwartenden Erschiitterungsimmissionen mit einem Uberhdhungsfaktor Ug = 3 und einem
Sicherheitsfaktor s = 2 durchgefiihrt. Da die Frequenzen der aufgezeichneten Erschiitterun-
gen oberhalb der Boden-Bauwerks-Eigenfrequenzen liegen, wurde ein mittlerer Ubertra-
gungswert Vg = 0,5 angesetzt. Mit diesen Parametern wurde die Immission auf die Umgebung
abgeschatzt und bewertet.

Hinsichtlich der Belastigungswirkung (DIN 4150, Teil 2) werden die Erschiitterungsimmissionen
fur die Nachtzeit als problematisch bezeichnet. Die prognostizierten Erschiitterungsimmissio-
nen Uberschreiten die Anhaltswerte der DIN 4150, Teil 2 fiir die Beurteilung der Beldstigungs-
wirkung nachts in einem Abstand von weniger als 57 m vom nichstgelegenen Gleis (Bahn-
hofsgleis ca. 8 m Abstand zur Grundstiicksgrenze). Somit kénnen erhebliche Belastigungen
durch den Zugverkehr vorliegen.

Hinsichtlich der Schadenswirkung (DIN 4150, Teil 3) werden die Erschiitterungsimmissionen als
unproblematisch bewertet. Alle prognostizierten Erschiitterungen lagen bereits im unmittelba-
ren Nahbereich zum néchstgelegenen Gleis unterhalb der Anhaltswerte der DIN 4150, Teil 3
flir die Beurteilung des Gesamtbauwerks und der Decken. Somit werden keine Gebaudescha-
den oder Schaden an Decken durch Erschiitterungseinwirkungen aus dem Schienenverkehr
erwartet.

In einer erganzenden Stellungnahme vom Biiro DMT GmbH & Co. KG zum Erschiitterungsgut-
achten mit dem Datum vom 23.02.2012 ist die Beeintrachtigung des geplanten Gewerbegebie-
tes durch Erschiitterung nachtraglich gesondert betrachtet worden. Hinsichtlich der Belasti-
gungswirkung (DIN 4150, Teil 2) werden die Erschiitterungsimmissionen fiir Gewerbegebiete
flr die Nachtzeit als problematisch bezeichnet. Die prognostizierten Erschiitterungsimmissio-
nen tberschreiten die Anhaltswerte der DIN 4150, Teil 2 fiir die Beurteilung der Beldstigungs-
wirkung nachts in einem Abstand von weniger als 21 m vom nachstgelegenen Gleis. Somit
konnen erhebliche Beldstigungen durch den Zugverkehr innerhalb dieses Abstandes vorliegen.
Hinsichtlich der Schadenswirkung (DIN 4150, Teil 3) werden die Erschiitterungsimmissionen
auch in diesem Fall als unproblematisch bewertet (s.0.).

Mit dem fiir den Bebauungsplan zugrunde liegenden stidtebaulichen Konzept wird auf die
bestehende Erschitterungssituation Riicksicht genommen. Aufgrund der Erschiitterungen in
der Nahe der verbleibenden Bahnkdrper wird die Wohnbebauung im nérdlichen Bereich des
Plangebietes platziert, im slidlichen Bereich sind die HaupterschlieBung und die notwendigen
Abstellméglichkeiten fiir Pkw vorgesehen. Es gibt keine Uberschneidung der Flichen fiir
Wohnbebauung mit den durch Erschitterungsimmissionen in Bezug auf Beldstigungswirkung
gefdahrdeten Bereichen. Auch das geplante Gewerbegebiet liegt ganzheitlich auBerhalb des
durch Erschitterungsimmissionen in Bezug auf Belastigungswirkung gefahrdeten Bereiches.

Im Ergebnis kann konstatiert werden, das im Plangebiet besondere MaBnahmen aus Sicht des
Erschiitterungsimmissionsschutzes flir Gebaude hinsichtlich der Beldstigungs- und Schadens-
wirkung nicht erforderlich sind.
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2.  Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt und Landschaft

Fiir die Prognose und Beurteilung der voraussichtlichen Auswirkungen der Planung auf die
Umweltschutzgiiter wurde eine Artenschutz-Priifung durch biopace - Biiro fiir Planung, Oko-
logie und Umwelt aus Miinster sowie ein Landschaftspflegerischer Fachbeitrag durch das Biiro
plan b alternativen aus Duisburg zum Bebauungsplan erarbeitet. Im Folgenden werden die
Untersuchungsergebnisse wiedergegeben.

2.1. Fauna

Eine Artenschutzpriifung Stufe | zum Vorhaben liegt vor. Darin wurde durch eine (iberschlagi-
ge Prognose (Auswertung vorhandener Unterlagen, Erfassung des Requisitenangebotes vor
Ort) geklart, ob und bei welchen Arten durch das Vorhaben artenschutzrechtliche Belange
berlhrt werden. Mit der Vorpriifung konnte nicht ausgeschlossen werden, dass fiir Avifauna
und Flederm&use Funktionsrdume im Plangebiet vorhanden sind. In der Folge wurden deshalb
in der zweiten Stufe der Artenschutzpriifung in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbe-
horde der Stadt Essen Kontrollerfassungen zur Avifauna und detaillierte Bestandserfassungen
von Fledermausen durchgefiihrt und folgende MaBnahmen zum Artenschutz vorgeschlagen:

e Sofern Griinstrukturen nicht erhalten werden kénnen, sind Geholzfallungen sowie die
Baufeldfreimachung ausschlieBlich auBerhalb der Brutzeit von Vigeln (01.03. - 30.09.)
vorzunehmen.

¢ Werden bei Geholzfallungen oder bei einem Gebaudeabriss wider Erwarten Fledermduse
festgestellt, ist die ULB der Stadt Essen unverziiglich zu informieren. Grundsatzlich sind
Fledermause fachgerecht zu bergen und zu versorgen.

e Der Gebdudeabriss sollte moglichst in den Wintermonaten (November - Mérz) erfolgen.
Sofern der Gebaudeabriss nicht im Winterhalbjahr 2012/ 2013 (oder spater) maoglich ist,
ist durch geeignete Offnung der Gebaude im vorausgehenden Spatsommer/ Herbst eine
Eignung als Winterquartier fiir Fledermause auszuschlieBen. Sofern die Abrissarbeiten au-
Berhalb der Wintermonate erfolgen, ist durch zusatzliche gezielte Sicht- und Detektorbe-
gehungen zu kldren, ob Quartiersplatze von Fledermausen an den Gebauden bestehen.

Unter Berticksichtigung der Vermeidungs- und VerminderungsmaBnahmen wird projektbe-
dingt nicht gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoBen. Die Vermeidungs-
und MinderungsmaBnahmen werden Bestandteil des stidtebaulichen Vertrages. Die Einhal-
tung und Durchflihrung dieser MaBnahmen sind damit gesichert.

2.2. \Vegetation

Die vorhandenen Vegetationsstrukturen werden durch die notwendigen SanierungsmaBnah-
men der anstehenden Boden vollstandig zerstort. Im Bereich der HagenbeckstraBe werden
dariiber hinaus MaBnahmen zum Erhalt der vorhandenen Stiitzmauer erforderlich. Dazu ge-
hort zur Sicherung der dauerhaften Standfahigkeit der Stlitzmauer die Entfernung von 29
Baumen auBerhalb des Plangebietes, die die Standfestigkeit der Mauer beeintrichtigen. (Siehe
Stlitzmauer ,HagenbeckstraBe’ am nordlichen Rand des Gliterbahnhof Essen-West - Gut-
achterliche Stellungnahme zur Frage der Standsicherheit", IGW).

Insgesamt werden mit Umsetzung des Vorhabens voraussichtlich 84 Baume entfernt. Von die-
sen Baumen sind 36 Stiick nach Baumschutzsatzung der Stadt Essen geschiitzt. Eine Genehmi-
gung der Unteren Landschaftsbehdrde fir die Beseitigung von nach Baumschutzsatzung der

Fassung vom 30.07.2012 48



Bebauungsplan Nr. 02/10

.Giterbahnhof Essen-West" VIII. Umweltauswirkungen

Stadt Essen geschiitzter Biume liegt dem Vorhabentrager vor. Die erforderlichen Ersatzbaume
kénnen nach aller Voraussicht im Gebiet nachgewiesen werden. Tabellen und Pléne zu den
Eingriffen in den Baumbestand kdnnen dem Landschaftspflegerischen Fachbeitrag entnom-
men werden. Die Anzahl der notwendigen Baumféllungen kdnnten sich im Zusammenhang
mit der Umsetzung des Gehrechtes zugunsten der Allgemeinheit im Nordosten des Planungs-
gebietes noch dndern. Eine detaillierte Uberpriifung im betroffenen Bereich auf Grundlage der
Griinplanung wird im Rahmen der konkreten Ausbauplanung vorgenommen. Etwaige Kartie-
rungsfehler werden im Zuge der Realisierung angepasst.

Die MaBnahme stellt einen Eingriff in die vorhandenen Vegetationsstrukturen dar. Allerdings
gilt der Eingriff gemaB § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB bereits vor der planerischen Entscheidung als
erfolgt und muss daher nicht ausgeglichen werden.

Fiir die privaten Stellplatzanlagen ist eine Begriinung mit einem standortgerechten, mindes-
tens mittelkronigen Laubbaum pro flinf Stellpldtze vorgesehen und durch eine textliche Fest-
setzung gesichert. Die Anpflanzungen sollen die privaten Pkw-Stellplatzanlagen mit Griin
gliedern und beleben.

Die Begriinung der Lairmschutzwand hat insbesondere die Aufgabe, die Aufheizung der Larm-
schutzwand, deren langerer Abschnitt mit der Breitseite nach Siden weist, abzumildern und so
zum Ziel der klimaschonenden Wohnsiedlung beizutragen. Die Begriinung der Larmschutz-
wand hat zudem die Aufgabe, das Baugebiet mit Griin zu gliedern und zu beleben.

Weitere MinderungsmaBnahmen sind die Festsetzungen zur Begriinung von Flachdichern und
Fassaden im Gewerbegebiet und zur Dachbegriinung von Garagen, die privaten Griinflichen
im Osten und am ndérdlichen Rand des Plangebietes sowie zur Begriinung der StralBen mit pri-
vaten Griinflachen und Bdumen. Die Gestaltung der Griinflaichen und der Begriinung erfolgt
in Abstimmung mit Griin und Gruga Essen (GGE) und wird in einem stadtebaulichen Vertrag
geregelt.

2.3. Ortsbild/Landschaftsbild/Erholung

Mit der Umsetzung des Vorhabens wird der Stadtteil Frohnhausen aufgewertet durch die
Wohn-Nutzung und Griinflachen auf zentralen, 6ffentlich bisher nicht genutzten Flachen so-
wie neue Wegeverbindungen im Quartier.

Es werden gestalterische Festsetzungen nach § 86 BauO NRW getroffen zu den Vorgarten und
der auBeren Gestaltung baulicher Anlagen.

Zur Steuerung des Anteils von baulichen Nebenanlagen und der gestalterischen Unterordnung
von Gartenhausern/Gerateschuppen im Wohngebiet wird festgesetzt, dass diese Anlagen nur
in den im Bebauungsplan dafiir eingetragenen Fldchen oder im Bereich tiberbaubarer Grund-
stucksflachen zuldssig sind.

Die Beseitigung von 84 Baumen insbesondere von Teilen der Baumreihe mit raumbildender
Wirkung an der Stiitzmauer ist ein erheblicher Eingriff in das Landschaftsbild.

Den Eingriff in das Landschaftsbild mindern die Festsetzungen zu privaten Griinflichen im
Osten und am nordlichen Rand des Plangebietes und zur Begrlinung der StraBen und Baumen
in privaten Griinflachen.

Hinsichtlich Ortsbild und Erholung kann langfristig von einer Verbesserung der Situation (Off-
nung des Gelandes, Private Griinflache, Wegeverbindungen) ausgegangen werden.
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3.  Schutzgut Boden

Der Eingriff zieht eine vollstindige Anderung der - durch Altere Uberformungen erheblich
vorbelasteten - Untergrundverhaltnisse nach sich. Im gesamten Geltungsbereich sind voraus-
sichtlich ausschlieBlich anthropogen liberformte, teilweise aufgefiillte Boden betroffen.

Fiir die im Zusammenhang mit der Bebauung stehenden Bodenarbeiten wurde im Auftrag der
aurelis Real Estate GmbH & Co. KG von der M&P Ingenieurgesellschaft mbH Hagen ein Sanie-
rungsplan mit dem Datum vom 10.07.2012 erarbeitet, in dem in Abstimmung mit Umweltbe-
horde Schutz- und Sanierungsziele festgelegt sind:

.Das Sanierungsziel wird [...] definiert als die Herstellung eines Zustandes, der die geplanten
Folgenutzungen des Grundsttickes ermdglicht und eine Gefdhrdung, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Beldstigungen der Umgebung ausschlief3t.

Es muss sichergestellt sein, dass in den Wohnbereichen und im Kinderspielbereich im Endsta-
dium der Bauabschnitte nachweislich unbelasteter Boden in ausreichenden Bearbeitungstie-
fen anstehen wird. Da die Oberbdden von aul3en eingeholt werden miissen, sind die Vorsor-
gewerte nach BBodSchV einzuhalten.”

Fiir die Altlastensituation nach Flachenherrichtung stellt der Sanierungsplan folgende MaB-
nahmen und daraus abgeleitete Gefahrdungsabschatzungen fiir den Fall der erfolgten Neube-
bauung auf:

.Im Rahmen der Flichenherrichtung wird die Geldndeoberflidche im Bereich der geplanten
Wohnbaufldche durch Bodenabschiebung um durchschnittlich 0,6 m abgesenkt. Hierdurch
wird der GroBteil der oberflichennahen Boden-Verunreinigungen (iiberwiegend PAK) entfernt.
Die Ubergangsebene wird im Rahmen der nachfolgenden Umnutzung durch den Investor im
Bereich von Griinflichen / Hausgdrten durch 0,6 m mdchtigen Rekultivierungsboden wieder
(iberdeckt, so dass fiir die geplante Nutzung ein ausreichender Abstand zu den verbleibenden
Auffiillungen im Untergrund gewdbhrleistet ist.

Im Bereich von zukiinftig versiegelten Fliichen (Gebdude / Verkehrswege) ist ebenfalls kein
Bodenkontakt maoglich.

Im Bereich der dstlichen Griinfldche wird das Geldnde um durchschnittlich 0,3 m abgesenkt
und anschlieBend durch einen 0,3 m mdchtigen Oberboden (iberdeckt.

Im Bereich der westlichen Gewerbeflidche wurde im Rahmen der Sanierung der MKW-Schaden
weitgehend entfernt und die Gelidndeoberfliche mit einer HKS-Schicht abgedeckt. Ein ober-
flichennaher Bodenaustausch ist fiir diese Teilfliche daher nicht erforderlich.

Zur Signalwirkung und gegen unbeabsichtigtes Graben in die verbliebenen angeschiitteten
Schichten ist vor der Uberdeckung mit Boden eine Signalschicht im Bereich der von der Be-
bauung freigehaltenen Fldchen einzubauen.

Gefdhrdungen tber die Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Pflanze sind nach Ab-
schluss der Arbeiten fiir beide Fldchen unter Beriicksichtigung der Nutzungsarten nicht abzu-
leiten.”

Nach Durchfiihrung der MaBnahmen des Sanierungsplans einschlieBlich des Einbringens der
geforderten Signalschicht und geeignetem Boden in ausreichender Starke - also nach Durch-
fihrung der BaumaBnahme - wird eine uneingeschrankte Nutzung der Flachen fiir die ange-
strebte Wohnbebauung gegeben sein. Die Einhaltung und Umsetzung der Vorgaben des Sanie-
rungsplans vor Beginn der WohnbaumaBnahmen werden tber eine Baulast gesichert.
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4. Schutzgut Wasser
Im Plangebiet findet die Regelung des & 51a Landeswassergesetz keine Anwendung.

Das Schmutz- und Niederschlagswasser der versiegelten Flachen wird in den stadtischen
Schmutzwasserkanal eingeleitet. Das Niederschlagswasser der Dachflachen wird, mit verzéger-
tem Ablauf im Bereich begriinter Dacher in die stadtische Kanalisation eingeleitet.

MinderungsmaBnahmen sind die Festsetzungen zur extensiven Begriinung von Flachdachern
im Gewerbegebiet und zur mindestens extensiven Dachbegriinung von Garagen, mit dem Ziel
Regenwasser zu nutzen, der Verdunstung zuzufiihren, zeitweilig zu speichern und den Abfluss
zu verzogern.

Versiegelung wirkt sich grundsatzlich negativ auf den Wasserhaushalt aus.

Eine Beeintrachtigung des Grundwassers, insbesondere durch organische Stoffe ist nicht aus-
zuschlieBen, somit ist auf eine Férderung von Grundwasser (z. B. zur Gartenbewisserung) zu
verzichten (Mull & Partner Ingenieurgesellschaft, ,Giiterbahnhof Essen-West, Hagenbeckstra-
Be, Sanierungsplan®, 12/11).

5.  Schutzqut Luft

Das Verfahrensgebiet liegt in der mit Wirkung ab dem 01.01.2012 eingerichteten zusammen-
hangenden, groBraumigen Umweltzone Ruhrgebiet, in der ein Fahrverbot fiir alle Fahrzeuge
besteht, die nicht lber eine in der Umweltzone zugelassene Plakette verfligen bzw. nicht von
dem Verkehrsverbot ausgenommen sind.

Das Verfahrensgebiet selbst und die das Verfahrensgebiet begrenzenden StraBen [ StraBenab-
schnitte sind bislang hinsichtlich Kfz-bedingter Luftschadstoffe unauffallig. Nordlich des
Plangebietes im Bereich des Helmholzplatzes sind jedoch Grenzwert liberschreitende Fein-
staub- (PM 10) und Stickstoffdioxidbelastungen (NO 2) gegeben.

6. Schutzqut Energie und Klima

Kommunale Zielsetzungen:

e Integriertes Energie- und Klimakonzept (IEKK) der Stadt Essen,
e Leitfaden fiir eine energetisch optimierte Stadtplanung, Stadt Essen,
e Klimawerkstatt Essen.

Der vorliegende Bebauungsplan ,Gliterbahnhof Essen-West" wiirdigt die 0. g. kommunalen
Zielsetzungen und Konzepte zum Energie- und Klimaschutz. Der Bebauungsplan ist eine MaB3-
nahme des so genannten 160-MaBnahmen-Programms des IEKK zur Reduzierung des CO»-
AusstoBes. Des Weiteren hat sich der Bautrdger Wilma Wohnen Rheinland GmbH mit einem
letter of intent grundsatzlich dazu bereit erklart, die kommunalen Zielsetzungen im Rahmen
des IEKK und der KLIMAWERKSTADT ESSEN in der baulichen Umsetzung des geplanten Wohn-
gebietes zu beriicksichtigen und die Umsetzbarkeit von entsprechenden MaBnahmen zu prii-
fen.

Die stadtebauliche Planung legt im Sinne des ,Leitfadens fiir eine energetisch optimierte
Stadtplanung” mit der energetisch optimierten stddtebaulichen Struktur einen eindeutigen
Schwerpunkt im Energie- und Klimaschutz - insbesondere durch eine konsequente siidliche
Ausrichtung und eine nennenswerte Kompaktheit der Baukdrper. Die festgesetzte Bauweise ist
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im Hinblick auf Warmeverluste optimiert und zur Reduzierung von CO; - Emissionen geeignet.
Die Planung und Bebauung unterstiitzen maBgeblich die Anforderung der EnEV und EEWG.

Mit der Umsetzung des Konzeptes geht der Einsatz eines klimafreundlichen Energieversor-
gungskonzeptes einher. Hierzu ist die Versorgung des geplanten Wohngebietes durch ein
Blockheizkraftwerk beabsichtigt. Dieses soll im Bereich der Wendeanlage in der privaten Griin-
fliche errichtet werden. Im Bebauungsplan ist hierfiir eine Flache flr Versorgungsanlagen mit
der Zweckbestimmung ,Kraft-Warme-Kopplung” (KWK) festgesetzt.

In der synthetischen Klimafunktionskarte der Klimaanalyse Stadt Essen (Stand: Dez. 2002) ist
fur den Planbereich das Klimatop ,Gewerbeklima" ausgewiesen. Dieser Strukturtyp entspricht
im Wesentlichen dem der verdichteten Bebauung, d. h. Warmeinseleffekt mit Schwiile und
Hitzestress. Die angrenzende Bahntrasse ist als Klimaschutzzone C ausgewiesen. Sie hat damit
eine hohe Relevanz fiir die Be- und Entliftung der Innenstadt sowie der trassennahen Rand-
bereiche.

Die in der Klimaanalyse formulierten Planungshinweise ordnen das Verfahrensgebiet der
Raumkategorie ,Lastraum der dichten Stadtbebauung - Sanierungszone 1" zu. Die vorrangige
Planungsprioritat ist hier unter dem Gesichtspunkt der Abmilderung bioklimatischer Extreme
und der Vermeidung zusatzlicher lufthygienischer Beeintrachtigungen zu sehen. Die Funktion
der angrenzenden Bahntrasse als Luftleitbahn ist zu erhalten und durch rauhigkeitsarme
Grinstrukturen zu unterstiitzen.

Der Verbesserung der klimatischen Funktion und deren Starkung wird durch die geplanten
privaten Griinflachen - insbesondere die groBflachige Griinflache im Osten, die Anordnung
der Bauflachen und die niedrige Grundflachenzahl von 0,4 in den geplanten Allgemeinen
Wohngebieten Rechnung getragen.

Neben anlagebedingten negativen Auswirkungen durch den Baubetrieb sind mit der neuen
Bebauung geringfiigig negative Auswirkungen durch die Einengung des Bellftungskorridors
der Bahnanlage zu erwarten. Gemindert wird die Einengung durch die private Griinfliche im
Osten und Luftkorridore (StichstraBen) mit Ausrichtung zu bestehenden Liicken in der Bebau-
ung im Norden des Plangebietes (HittorfstraBe und Erweiterung des StraBenraums der Hagen-
beckstraBe nach Osten im Bereich der Spiel- und Griinflache). Damit wird die Mdglichkeit zum
Luftaustausch zwischen der nérdlich angrenzenden Bebauung und der Luftleitbahn Bergisch-
Markische-Bahn weitgehend erhalten.

Weitere MinderungsmaBnahmen mit positiven Auswirkung auf das Kleinklima sind die Festset-
zungen zur Begriinung von Stellpldtzen, von Flachdachern und Fassaden im Gewerbegebiet
und die Dachbegriinung von Garagen, die flaichige Aufheizungen verringern und kleinrdumig
kiihle, feuchte Luft entstehen lassen.

7.  Schutzgut Kultur und Sachgiiter

Kultur- und Sachgiiter sind nach bisherigem Kenntnisstand vom Vorhaben nicht betroffen. Bei
dem Geldnde des Gliterbahnhofs handelt es sich nicht um eine stidtebaulich erhaltenswerte
Anlage und Gebaude, deren Erhalt gesichert werden sollte.
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IX. Planungs- und entscheidungserhebliche Aspekte

Der Standort des ehemaligen Giiterbahnhofes Essen-West ist in stadtebaulicher und infra-
struktureller Hinsicht durch eine hohe Lagegunst charakterisiert. Die integrierte Lage des Plan-
gebietes innerhalb des gewachsenen Siedlungskorpers, die sehr gute Anbindung an das 6ffent-
liche Nahverkehrsnetz, die ortsnahe Verfiigbarkeit von Ver- und Entsorgungssystemen sowie
das ausreichende Angebot an sozialen und kulturellen Infrastruktureinrichtungen und Nahver-
sorgungseinrichtungen im nahen Umfeld legen es nahe, die Flache des Giliterbahnhofs zu ei-
nem Wohngebiet mit einem untergeordneten ergdnzenden Angebot einer Gewerbenutzung zu
entwickeln. Darliber hinaus ist die Wiedernutzung von Brachflachen in Innenbereichen unter
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu begriiBen, da die Inanspruchnahme von Freiflachen fiir
Siedlungsflachen in AuBenbereichen dadurch vermindert wird.

Zu diesen Standortqualitdten kommt hinzu, dass in den durch liberwiegend Geschosswoh-
nungsbau gepragten und dicht bebauten Stadtteilen Frohnhausen und Altendorf ein Bedarf
im Einfamilienhaussegment besteht. Die Flachenverfligbarkeit fiir die Entwicklung von Wohn-
gebieten mit Einfamilienhausangeboten ist in diesen Stadtteilen sehr begrenzt. Besonders fiir
endogene Nachfragegruppen, die neues, bezahlbares Wohneigentum insbesondere im griinen
Umfeld in diesen Stadtteilen suchen, sind durch das geringe Angebot in ihren Mdéglichkeiten
erheblich eingeschrankt.

Nicht zuletzt bietet das Plangebiet die Chance, eine den Zielen des kommunalen Klimaschutzes
entsprechende Stadtentwicklung umzusetzen. Der Bebauungsplan schafft Voraussetzungen fiir
eine Bebauung, die als Baustein im Rahmen des IEKK und KLIMAWERKSTADT ESSEN dienen
kann. Die energetisch optimierte Planung ermdglicht eine energieeffiziente und emissionsarme
Bebauung, die durch eine kompakte und durch eine konsequent siidlich ausgerichtete und
somit flir die Sonnenenergienutzung optimal geeignete Bauweise charakterisiert ist. Zudem
bietet der Bebauungsplan sehr gute Voraussetzungen fiir den Einsatz eines Blockheizkraftwer-
kes, welches das Plangebiet mit Warme dezentral und klimafreundlich versorgen kann.

Vor diesem Hintergrund kann restimiert werden, dass der Bebauungsplan gemaB den Entwick-
lungszielen die Qualitdten des Standortes aufgreift, zur Deckung des ortlichen Bedarfes an
Einfamilienhausern beitragt, einen Beitrag zum kommunalen Klimaschutz leistet und die Lage
durch die Schaffung zusatzlicher Griinflaichen weiter aufwertet.

Das Erfordernis und die Entwicklungsziele des Bebauungsplanes entsprechen den maBgebli-
chen Grundsatzen der Bauleitplanung nach § 1 Abs. 5 und 6 BauGB. In die notwendige sach-
und fachgerechte Abwagung 6ffentlicher und privater Belange sind diese Ziele und Belange
aufgrund der weitreichenden Effekte auch fir die Gesamtstadt entsprechend gewichtet wor-
den. Nachstehende Aspekte und Abwéagungsinhalte liegen der Planung zugrunde:

Der Nutzungsadnderung fir eine zukiinftige Wohnnutzung im Bereich des heutigen brachlie-
genden Giiterbahnhofes wird gegeniiber der heutigen Nutzung oder einer anderweitigen Pla-
nungsalternative der Vorrang gegeben, da mit der Planung die Voraussetzungen fiir die Ent-
wicklung eines eingebundenen, klimafreundlichen und gut erschlossenen Wohngebietes in-
nerhalb des Stadtgefliges geschaffen werden.

Die Belange des Freiraums und die Belange an eine geordnete Siedlungsentwicklung mit dem
Ziel, zur weiteren Stabilisierung der Einwohnerzahlen beizutragen, wurden in diesem Zusam-
menhang sorgfaltig abgewogen und liegen der Planung fiir eine Erganzung der Wohnnutzung
flir den Siedlungsbereich zu Grunde. Durch die Festsetzung von WA-Gebieten erfolgen Ge-
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bietsfestlegungen, die liberwiegend den benachbarten Nutzungen entsprechen und von daher
eine Integration in den Bestand gewahrleistet. Die untergeordnete Ausweisung eines
GE-Gebietes fiir wohnvertrigliches Gewerbe steht dieser Entscheidung nicht entgegen. Mit
der Einbindung in die gewachsene Ortslage konnen zudem glinstige Anbindungsmoglichkeiten
an die ErschlieBung und Infrastruktur des Stadtteils genutzt werden.

Vor diesem Hintergrund wird die Zielsetzung der Stadt Essen, durch entsprechende Wohnrau-
mangebote flir bauwillige Bevdlkerungsgruppen zur weiteren Stabilisierung der Einwohner-
zahlen beizutragen, hoher bewertet und die negativen Auswirkungen auf die umweltbezoge-
nen Schutzgiiter insofern zuriickgestellt.

Die groBte Herausforderung im Rahmen des Bebauungsplanes bestand in der planerischen
Auseinandersetzung mit den Larmeinwirkungen aus der unmittelbaren Umgebung des Plange-
bietes auf die geplante Wohnnutzung (Schienenverkehrslarm, StraBenverkehrslarm, Sport-
larm). Diese Larmbeeintrichtigungen sind nicht verkannt worden und wurden gutachterlich
untersucht und bewertet. Das Gutachten hatte zum Ergebnis, dass die Lirmwerte bereichswei-
se die Orientierungswerte/Richtwerte einschldgiger Normen/Regelwerke/Verordnungen tiber-
schreiten, so dass aktive und passive LirmschutzmaBnahmen vorgesehen werden miissen. Die
entsprechenden SchutzmaBnahmen sind in den Bebauungsplan als Festsetzungen eingeflos-
sen. Mit der Umsetzung der SchutzmaBnahmen liegen gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse
vor. Mit dem Problem Larm konnte im Rahmen des Bebauungsplanes umgegangen werden. Die
Lagegunst des Standortes, die Erfordernisse, die Entwicklungsziele, die stadtteilbezogenen und
statteilibergreifenden positiven Effekte des Bebauungsplanes sprachen dafiir, die Flache des
ehemaligen Giiterbahnhofs trotz der hohen Larmbelastungen, mit denen allerdings - wie dar-
gelegt - umgegangen werden konnte, stadtebaulich zu entwickeln. Sinngemal gelten die Aus-
sagen auch fiir die im Plangebiet vorliegende Altlastenproblematik.

Mit der Planung von ca. 80 Hauseinheiten auf der Flache des ehemaligen Giiterbahnhofes sind
Auswirkungen auf das bestehende Verkehrsnetz verbunden. Grundsatzlich ist das bestehende
Verkehrsnetz ausreichend dimensioniert und in der Lage die zusatzlichen Verkehre aufzuneh-
men. Jedoch ist mit der Anbindung des Plangebietes an die OberdorfstraBe aufgrund der zu-
nehmenden Verkehre eine notwendige Erhohung der MaBnahmen zur Verkehrssicherheit ver-
bunden.

Hinsichtlich der Verbesserung der Verkehrssicherheit sollen von daher im Zuge der Umsetzung
der MaBnahme auBerhalb des Plangebietes am Einmiindungspunkt an der OberdorfstraBBe fol-
gende punktuelle MaBnahmen umgesetzt werden:

Die drei StraBenrandparkstande entlang der OberdorfstraBe im Abschnitt von der StichstraBe
zur HagenbeckstraBe sollen aufgegeben werden um den Einblick in die OberdorfstraBe zu ge-
wahrleisten.

Durch die Herausnahme des StraBenrandparkens entsteht die Moglichkeit, eine Mittelinsel als
Querungshilfe in der Fahrbahn der Oberdorfstrae vorzusehen. Fiir die Bewohner des geplan-
ten Wohngebietes und auch die vorhandenen Anwohner wird durch die Querungshilfe der
FuBweg beispielsweise zum Lebensmittelmarkt in der Hagenbeck oder zu den Schulen erleich-
tert. Flir die in das Plangebiet einbiegenden Linksabbieger wird im Schutz der Mittelinsel Stau-
raum fiir wartende Fahrzeuge geschaffen, so dass eine Behinderung des geradeausfahrenden
Verkehrs nahezu ausgeschlossen werden kann. Ein Ausgleich der Parkstande kann in der Zu-
fahrt zum Bebauungsplangebiet oder in der Berliner StraBBe geschaffen werden.
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Mit diesen MaBnahmen kann eine ausreichende Sicherheit des Kreuzungspunktes Oberdorf-
straBe gewdahrleistet werden, so dass in der heutigen Situation und unter Berlicksichtigung der
zusatzlichen Verkehre ein seinerzeit beabsichtigter groBziigiger Umbau unter Hinzunahme
weiterer 6ffentlicher Fldchen nicht notwendig ist. Die Umsetzung der zuvor genannten Mal3-
nahmen wird vertraglich gesichert.
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X. Bodenordnung

Die Flachen im Plangebiet befinden sich im Eigentum eines Eigentiimers. Folglich werden keine
bodenordnerischen MaBnahmen erforderlich.
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Xl. Entwicklung aus dem Regionalen Flachennutzungsplan

Der Regionale Flachennutzungsplan (RFNP] der Stadte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne,
Milheim an der Ruhr und Oberhausen ist am 03.05. 2010 wirksam geworden. Er ibernimmt
seitdem fiir diese beteiligten Stadte gleichzeitig die Funktion eines gemeinsamen Flichennut-
zungsplanes und des Regionalplans. Insofern wird fiir den Geltungsbereich des vorliegenden
Bebauungsplanes sowohl die flichennutzungsplanerische Darstellung als auch die regionalpla-
nerische Festlegung des RFNP benannt.

Der Regionale Flachennutzungsplan stellt fiir den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr.
92/10 .Guterbahnhof Essen-West" auf flachennutzungsplanerischer Ebene als nachrichtliche
Ubernahme ,Flachen flir Bahnanlagen" dar. Regionalplanerisch handelt es sich um eine WeiB-
flache.

Eine Anpassung des Regionalen Flachennutzungsplans im betroffenen Bereich erfolgt zu ge-
gebener Zeit durch die Berichtigung der regionalplanerischen Darstellung in ,Allgemeine Sied-
lungsbereiche” und der flachennutzungsplanerischen Darstellung in ,Wohnbaufldchen".
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Bebauungsplan Nr. 02/10
.Giterbahnhof Essen-West" Xll. Aufhebung rechtsverbindlicher Festsetzungen

Xll. Aufhebung rechtsverbindlicher Festsetzungen

Fiir das Plangebiet ist kein bestehender Bebauungsplan vorhanden.

Fassung vom 30.07.2012 58



Bebauungsplan Nr. 02/10

.Giterbahnhof Essen-West" Xlll. Kosten und Finanzierung

XIll. Kosten und Finanzierung

Durch den vorliegenden Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir
die Umnutzung der liberwiegend brachliegenden Flache des ehemaligen Giiterbahnhofes Es-
sen-West als Wohnbauflachen geschaffen werden.

Das gesamte Plangebiet steht im Eigentum eines Eigentiimers. Die Anbindung des Plangebietes
an die Berliner StraBe erfolgt tiber die vorhandene Zufahrt zum ehemaligen Giiterbahnhof
Essen-West, die sich bereits im Eigentum der Stadt Essen befindet.

Die HaupterschlieBung des Plangebietes erfolgt tiber eine PlanstraBe, die weitere ErschlieBung
iber temporar befahrbare 6ffentliche Gehwege.

Die Kosten zur Herstellung der notwendigen ErschlieBungsanlagen und der Umsetzung des
Vorhabens tragt der Investor.

Das Planvorhaben liegt nicht in einem formlichen Stadterneuerungsgebiet. Im rdumlichen
Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine durch das zusténdige Fachamt betreuten
Mittel der Stadterneuerung bzw. des Okologieprogramms eingesetzt worden.

Die Details zu den von dem Investor zu tibernehmenden Kosten der Umsetzung des B-Planes
werden vertraglich zwischen dem Investor und der Stadt Essen geregelt. In diesem Vertrag sind
insbesondere alle mit der Planung verbundenen Umsetzungskosten und FolgemaBnahmen
geregelt.

Amt fiir Stadtplanung Geschaftsbereich

und Bauordnung Planen

Thomas Franke Hans-Jiirgen Best
Amtsleiter Geschaftsbereichsvorstand

Fassung vom 30.07.2012 59



	Titel
	Inhalt
	Räumlicher Geltungsbereich
	Anlass der Planung und Entwicklungsziele
	Planungsrechtliche Situation
	Bestandsbeschreibung
	Städtebauliches Konzept
	Planinhalte
	Städtebauliche Kenndaten
	Umweltauswirkungen
	Planungs- und entscheidungserhebliche Aspekte
	Bodenordnung
	Entwicklung aus dem Regionalen Flächennutzungsplan
	Aufhebung rechtsverbindlicher Festsetzungen
	Kosten und Finanzierung



